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Bürgerschnelltest vorerst bis Ende April buchbar 

Die Stadt Gammertingen bietet in Zusammenarbeit mit der DRK-Bereit-
schaft, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Team der Zentral-Apotheke für 
die Bevölkerung zweimal in der Woche Corona-Schnelltests in unseren bei-
den Kommunalen Testzentren an. Ein Testzentrum befindet sich in Gammer-
tingen in der Alten Turnhalle beim Gymnasium, Kiverlinstraße 6 und das 
andere im Stadtteil Feldhausen in der Turn- und Festhalle, Inneringer Straße 
10.  
Corona Schnelltest-Angebot der Stadt Gammertingen 
Bislang haben wir in Gammertingen neben den Bewohner und dem Personal 
des Städtischen Altenpflegheims auch die dortigen Besucher getestet. Seit 
Mitte Februar werden die Beschäftigten in den städtischen Schulen und Kin-
dertagesstätten getestet. 
 

Diese Schnellteststrategie ist seit Mitte März 
auf alle Bürgerinnen und Bürger aus Gam-
mertingen und den Teilorten ausgeweitet.  
Einmal pro Woche haben Sie einen Anspruch 
auf einen anlasslosen und kostenlosen Anti-
genschnelltest. Zusätzlich bieten wir allen 
Mitarbeitern/rinnen, die in Gammertinger Un-
ternehmen beschäftigt sind, ebenfalls einen 
kostenlosen Antigenschnelltest an.   
„Online-Anmeldung zwischenzeitlich 
freigeschalten“ 
Seit Ende letzter Woche gibt s neben der ur-
sprünglichen telefonischen Terminreservie-
rung über das Bürger- und Tourismusbüro 
(Telefon 07574 / 406-0) für die Schnelltes-
tungen in den beiden städtischen Testzentren 
auch ein neues Online-Anmeldetool für die 
kommenden Schnelltesttermine in #Gammer-
tingen und #Feldhausen für die Bürgerschaft 
und Mitarbeiter in Unternehmen innerhalb 
der Laucherttalstadt #Gammertingen.   
Einfach einen Klick auf den Corona-
Schnelltestslider auf www.gammertin-
gen.de und im Anmelde-Tool den für sich 
geeigneten Schnelltesttermin vorreser-
vieren.   

FROHE OSTERN              
wünschen Ihnen  

Bürgermeister Holger Jerg,  
die Stadtverwaltung sowie die Gemeinderäte,  

Ortsvorsteher und Ortschaftsräte
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Mit der Einführung des Online-Anmeldung und aufgrund der bisherigen Er-
fahrungen haben extra die bisherige Taktung der Schnelltesttermine deutlich 
verkürzt und damit noch mehr Testungen am späten Nachmittag bzw. Abend 
gemacht werden können, da es sowohl in Gammertingen als auch in Feld-
hausen jeweils 2 parallel arbeitende Testteams gibt. Die positive Erfahrung 
der zurückliegenden 5 Testtage seit dem Start am 20. März machen deutlich, 
dass es dadurch zu keinen Verzögerungen oder Problemen kommen wird.                                              
Die ehrenamtlichen Helfer des DRK und der Feuerwehr sowie der Zentral-
apotheke sind inzwischen so gut eingespielt: Die Teams arbeiten mit sehr 
großer Sorgfalt und verantwortlich, um verlässliche Tests zu ermöglichen. 
Erfreulich ist auch, dass unter den bislang getesteten 200 Bürgern noch kein 
„positive“ Test mit dabei war.   
Nutzen Sie deshalb die angebotenen Schnelltesttermine an den kommenden 
Donnerstagen oder Samstagen in Gammertingen und Feldhausen bis vo-
raussichtlich Ende April für Ihren eigenen Schnelltest 1 x die Woche als Bür-
gerin oder Bürger dieser Stadt bzw. Mitarbeiter in einem Gammertinger 
Unternehmen.   
Näheres mit vielen weiteren Infos unter www.gammertingen.de mit 
einem Klick auf den Slider der Schnelltestungen auf der Homepage 
 
 
AKTUELL - Landkreis erlässt weitere Allgemeinverfügungen 

- nächtliche Ausgangssperre 
- Besucherbeschränkung in Kirchen und Gebetsräumen 

- Sperrung von Spielplätzen, Bolzplätzen und Grillplätzen  
 
Ab Donnerstag, 1. April 2021, gelten zur Eindämmung der weiteren 
Ausbreitung der Infektionen im Kreisgebiet 3 weitere Allgemeinver-
fügungen der Kreispolizeibehörde des Landratsamtes   
Nachdem die 7-Tages-Inzidenzwerte über den gesamten Landkreis Sigma-
ringen verteilt (Stand Di., 30. März bei 226,2 mit insgesamt 465 positiv In-
fizierten und 1.297 Personen in häuslicher Quarantäne) liegen, hat das die 
Kreispolizeibehörde am Dienstag 3 weitere einschränkende Verfügungen er-
lassen.   
Ab Donnerstag, 1. April werden, voraussichtlich bis 25. April, nachfol-
gende weitere Einschränkungen gelten:  
• Nächtliche Ausgangssperre im gesamten Landkreis und allen kreis-

angehörigen Kommunen in der Zeit zwischen 21.00 Uhr abends und 
5.00 Uhr früh morgens.   

• Beschränkung der Besucheranzahl in Kirchen und Gebetsräumen 
von Kirchen und Religionsgemeinschaften auf maximal 1 Besucher 
pro 10 qm Fläche des Kirchenraumes oder des Gebetsraumes.  

• Nutzungsuntersagung und Sperrung von allen öffentlichen Spiel-
plätzen, Bolzplätzen und Grillstellen   

Diese Verfügungen für die vorgenannten Einschränkungen sind am Dienstag 
vom Landratsamt öffentlich bekanntgemacht worden und sind auf der 
Homepage des Landkreises unter www.landkreis-sigmaringen.de einsehbar. 
Dort sind auch weitere Informationen dazu eingestellt. Die Ortspolizeibehör-
den und der Polizeivollzugsdienst sind mit der Überwachung der Auflagen 
betraut; Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht.  
Bereits Ende letzter Woche hatte die Kreispolizeibehörde schon wei-
tere Einschränkungen zur Eindämmung der Infektionslage ausge-
sprochen:  
Kundenanzahl ist jetzt im Einzelhandel begrenzt 
In große Verbrauchermärkte dürfen inzwischen nur noch 1 Kunde 
pro 20 m² Verkaufsfläche.  
Seit Montag dieser Woche hat die Kreispolizeibehörde beim Landratsamt in 
Sigmaringen angesichts der nach wie vor steigenden Infektionslage in na-

hezu allen kreisangehörigen Gemeinden eine weitere „Notbremse“ gezo-
gen. „Endlich wird der zum Teil in den letzten Monaten zügellose Zugang 
zu den großen Märkten wieder etwas zurückgeschraubt“, so die erste Be-
wertung aus dem Corona-Krisenstab im Gammertinger Rathaus.   
Angesicht einer kreisweiten 7-Tages Inzidenz von deutlich über dem Wert 
von 240 im Landkreis (Stand Mo., 29. März) wurde ab Montag per Allge-
mein-verfügung in den sogenannten „Einzelhandelsbetrieben des täglichen 
Bedarfs“, deren Betrieb und Öffnung laut Corona-Verordnung noch immer 
gestattet ist - also in den Supermärkten, Discountern und Bau- und Garten-
märkten - die Zahl der Kunden, die sich gleichzeitig im Verkaufsraum auf-
halten dürfen, auf maximal 1 Kunden pro 20 qm Verkaufsfläche beschränkt. 
Bislang hatten zehn Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde ausgereicht.    
Leider war im letzten Jahr die strenge Regelung von Gerichten einkassiert 
worden. „Wir halten es für richtig hier bei einer solchen Infektionsentwick-
lung auch bei den großen Marktketten wieder mehr Eigenverantwortung 
und Schutz für ihre Kunden einzufordern, und nicht nur die kleinen Einzel-
händler zu schließen“, so eine Verlautbarung aus dem Gammertinger Rat-
haus.   
Allgemeinverfügung des Landkreises Sigmaringen vom 25. März 
2021, gültig ab 29. März 2021, befristet vorerst bis 18. April 2021: 
Im Landkreis Sigmaringen ist in allen Einzelhandelsbetrieben, deren 
Betrieb durch die CoronaVO des Landes BW in der jeweils gültigen 
Fassung gestattet ist, die Zahl der Kunden, die sich gleichzeitig im 
Verkaufsraum aufhalten dürfen, auf einen Kunden pro 20 m² Ver-
kaufsfläche zu beschränken. Bei Einzelhandelsbetrieben, deren Ge-
samtverkaufsfläche 20 m² unterschreitet, darf sich nur ein Kunde im 
Verkaufsraum aufhalten.  
 
Märkte sind informiert und werden kontrolliert 
Noch am Wochenende hatte das städtische Ordnungsamt alle Marktverant-
wortlichen der betroffenen Märkte in Gammertingen Edeka, netto, Lidl, 
Norma, Rossmann) von der gültigen Allgemeinverfügung zusätzlich in 
Kenntnis gesetzt. Gleichzeitig wurden für die Vorosterwoche durch den Voll-
zugsdienst der Stadt Kontrollen angekündigt. „Es ist ein leichtes für die Su-
permärkte den Kundenzustrom wieder durch eigene Ordnungskräfte, 
vorhandene Kundenzählsysteme an den Eingangstüren oder einfach durch 
die Beschränkung der verfügbaren Einkaufswägen auf dem Gelände der 
Märkte wieder aktiv zu steuern. Im vergangenen Frühsommer waren wir es 
doch alle gewohnt, dass Security-Kräfte mit Desinfektionsspendern und 
Handzählgeräten den Zugang zu den Supermärkten regelten“, so Bürger-
meister Jerg. Warum soll das nicht erneut und dauerhaft funktionieren? 
 
 
                           VK-Fläche    max. Kundenzahl gleichzeitig im Markt 
  Edeka-Markt     1.600 qm      80 
  Netto-Markt     1.100 qm      55 
  Lidl-Markt         1.100 qm      55 
  Norma-Markt    800 qm         40 
  Rossmann         600 qm         30 

 
Die Ortspolizeibehörde hat deshalb die Lebensmittel- und Drogeriemärkte 
für diese besondere Situation sensibilisiert und bittet darum, zum Schutz 
der Kunden und Mitarbeiter die Bestimmungen der Corona-Verordnung 
strikt einzuhalten sowie sich bei den Kunden um Aufklärung und Verständnis 
für diese Maßnahmen zu bemühen. Es sollte den Kunden dabei schon mit 
Betreten oder Befahren des Parkplatzes und während des gesamten Auf-
enthalts im und vor dem Ladengeschäft bewusst gemacht werden, dass die 
vorgegebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen. 
 
Auch Kunden sind zur Vorsicht aufgefordert 
Auch die Kunden ihrerseits werden gebeten, beim Einkauf insbesondere den 
Abstand, das Tragen von medizinischen Mund-Nasen-Bedeckungen, 
die Nutzung eines Einkaufwagens als Abstandhalter und das Desinfizieren 
vor und nach dem Betreten des Ladens zu beachten. Außerdem sollten Ein-
käufe möglichst alleine erfolgen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Das 
städtische Ordnungsamt weist die potentiellen Kunden aller noch geöffne-
ten Geschäfte mit Blick auf die verstärkten Ostereinkäufe darauf hin, dass 
sich die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bede-
ckung auch auf den gesamten Parkplatz der Märkte erstreckt.  
 
Bei der sprunghaften durch Virusmutationen ausgelösten Infektionsentwick-
lungen in allen Kommunen unseres Landkreises war das zu erwarten. Gut, 
dass dem zum Teil zügellos erlaubtem Zugang zu den Supermärkten und Dis-
countern endlich wieder ein Riegel vorgesetzt wird“, betont Bürgermeister 
Jerg die aktuelle Situation. Es ist dem Bürger und den von Ladenschließungen 
betroffenen Einzelhändlern fast nicht mehr zu vermitteln, weshalb kleine 
Läden in der Innenstadt trotz guter Hygienekonzepte seit der „Notbremse“ 
über dem Wert von 100 in der 7-Tages-Inzidenz wieder zumachen mussten, 
aber im Supermarkt oder in Bau- und Gartenmärkten zeitgleich Massen von 
Kunden einkaufen konnten.  
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die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche 
Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom 23. März 2021.  
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Ver-
waltung zu erörtern und sich zu der Planung zu äußern. Der Vorentwurf des 
Bebauungsplans und der Vorentwurf der Örtlichen Bauvorschriften wird mit 
Begründung und den nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und den umweltbezogenen 
Informationen (hier: Vorentwurf Umweltanalyse vom 23. März 2021 mit Plä-
nen, Potentialabschätzung Artenschutz vom Dezember 2017 und Spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung vom Januar 2020)  

von Montag, 12. April 2021 bis Freitag, 14. Mai 2021,  
je einschließlich, bei der Stadt Gammertingen, Stadtverwaltung, Hohenzol-
lernstraße 5-7, 72501 Gammertingen (Zimmer  2.9, 2. Obergeschoss) wäh-
rend der üblichen Dienststunden oder alternativ auf der städtische 
Homepage (www.gammertingen.de unter dem Reiter „ öffentliche Bekannt-
machungen“) ausgelegt.  
Jede Person kann während der angegebenen Auslegungsfrist, also bis ein-
schließlich 14. Mai 2021, Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift wäh-
rend der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Gammertingen (Anschrift 
siehe oben) abgeben oder schriftlich an die Stadtverwaltung Gammertingen 
richten. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen ist die volle Anschrift 
der Beteiligten anzugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften unberücksichtigt bleiben 
können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Gammertingen, 1. April 2021 
 
gez. Holger Jerg 
Bürgermeister 
 

Deshalb ist auch in #Gammertingen für die Bevölkerung testen, testen, tes-
ten angesagt, aber dann auch - wie im „Tübinger Modell“ - gut praktiziert 
wieder mit einem geordneten Wiederöffnen zahlreicher kleiner Läden und 
der Gastronomie, wenn aktuell negative Testergebnisse nachgewiesen sind. 
„Nach dem kommenden Osterlockdown brauchen wir dringend einen Pa-
radigmenwechsel, den wieder alle Menschen verstehen und auch freiwillig 
befolgen“, so Bürgermeister Jerg.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - 

Bebauungsplanvorentwurf und Örtliche Bauvorschriften  
zum Bebauungsplan „Ober Bol“ 

Stadt Gammertingen, Gemarkung Gammertingen  
Der Gemeinderat der Stadt Gammertingen hat am 20. November 2019 in 
öffentlicher Sitzung beschlossen den Bebauungsplan „Ober Bol“, Stadt Gam-
mertingen, Gemarkung Gammertingen, gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
und die dazugehörige Satzung zu den Örtlichen Bauvorschriften „Ober Bol“, 
Stadt Gammertingen, Gemarkung Gammertingen nach dem Verfahren für 
den Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch i. V. m. § 74 Abs. 7 
Landesbauordnung aufzustellen und beschlossen gemäß § 13 b Baugesetz-
buch i.V.m. § 13 a Baugesetzbuch ein beschleunigtes Verfahren durchzufüh-
ren.  
Der Gemeinderat der Stadt Gammertingen hat am 23. März 2021 in einer 
weiteren öffentlichen Sitzung den Bebauungsplanvorentwurf „Ober Bol“, 
Stadt Gammertingen, Gemarkung Gammertingen, und die zusammen mit 
ihm aufgestellte Satzung zu den Örtlichen Bauvorschriften gebilligt und be-
schlossen gemäß § 13 b Baugesetzbuch in Verbindung mit § 13 a Bauge-
setzbuch ein beschleunigtes Verfahren und eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.  
Verfahren 
Der Bebauungsplan dient der Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den 
Innenbereich nach § 13b BauGB. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 
13b BauGB sind gegeben, es wird eine zulässige Grundfläche von ca. 9.955 
m² festgelegt und das Plangebiet befindet sich im direkten Anschluss an be-
stehende Wohnbebauung. 
Die Voraussetzungen des § 13 BauGB sind erfüllt, da keine Vorhaben fest-
gesetzt sind, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung unterliegen, es keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in 
§ 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter gibt und es keine Anhaltspunkte 
dafür gibt, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
Von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird aufgrund von §13b 
BauGB abgesehen. Eine Ermittlung der Umweltbelange wurde in Form einer 
Umweltanalyse mit artenschutzrechtlicher Prüfung erstellt. Diese ist dem Be-
bauungsplan als Anlage beigefügt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
ist naturschutzfachlich von hoher Bedeutung. Die Eingriffsintensität in Natur 
und Landschaft (insbesondere Schutzgut Flora, Biotope) und in die Biologi-
sche Vielfalt durch den Bebauungsplan ist hoch. 
Im Ergebnis sind mit der Umsetzung des Bebauungsplanes keine erheblichen 
negativen Umweltauswirkungen verbunden, wenn Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. Es werden entspre-
chende Maßnahmen als verbindliche Festsetzung in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  
Ziel und Zweck der Planung 
Um der sehr großen Nachfrage nach Baugrundstücken im Gammertingen 
nachzukommen, ist es vorgesehen östlich der bestehenden Bebauung des 
Wohngebietes an der „Friedhofstraße“, „Silcherstraße“ und „Beethoven-
straße“ im Gewann „Ober Bol“, das Baugebiet „Ober Bol“ zu entwickeln. 
Bereits im Jahr 2018 hat die Stadt für das Plangebiet „Ober Bol“ ein Grob-
konzept erarbeitet, welches mit der Verwaltung und dem Erschließungsplaner 
abgestimmt wurde. Die meisten der überplanten Grundstücke sind in städ-
tischem Eigentum. 
Die Fläche innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist im Flä-
chennutzungsplan „Laucherttal“ bereits  seit über 3 Jahrzehnte überwiegend 
als Wohnbaufläche dargestellt.  
Das Plangebiet ist ca. 3,33 ha groß und wird wie in nachfolgender Planzeich-
nung dargestellt begrenzt:  
Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplanvorentwurf die Planzeichnung (Teil 
A) und der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für den Vorentwurf der Satzung über 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Auslegungsbeschluss und Beteiligung der Öffentlichkeit 
Bebauungsplanentwurf und Örtliche Bauvorschriften zum Bebau-

ungsplanentwurf „Unter Raite VI“ 
Stadt Gammertingen, Gemarkung Gammertingen  

Der Gemeinderat der Stadt Gammertingen hat am 23. März 2021 in öffent-
licher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Unter Raite VI“, Stadt Gam-
mertingen, Gemarkung Gammertingen und den Entwurf der Örtlichen 
Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Unter Raite VI“, Stadt Gammertingen, 
Gemarkung Gammertingen, gebilligt und beschlossen, diese Entwürfe nach 
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch und nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch i. V. m. § 74 
Landesbauordnung öffentlich auszulegen.  
Verfahren 
Der Bebauungsplan dient der Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den 
Innenbereich nach § 13b BauGB. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 
13b BauGB sind gegeben, es wird eine zulässige Grundfläche von ca. 5.190 
m² festgelegt und das Plangebiet befindet sich im direkten Anschluss an be-
stehende Wohnbebauung. 
Es werden keine Vorhaben festgesetzt, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutz-
güter und für die Notwendigkeit der Einhaltung von Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 
BImSchG liegen nicht vor. Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und 
naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Ein Um-
weltbericht und eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung werden nicht erstellt.  
Das Verfahren wird in zwei Schritten durchgeführt, um die Anregungen der 
Bürger und der Träger öffentlicher Belange angemessen berücksichtigen zu 
können.  
Ziel und Zweck der Planung 
Es ist vorgesehen westlich und südlich des Buchenweges im Gewann Untere 
Raite / Folstein das Baugebiet „Unter Raite VI“ zu entwickeln.  
Bereits im Jahr 2018 hat die Stadt für das Plangebiet „Unter Raite VI“ ein 
Grobkonzept erarbeitet, welches mit der Verwaltung und dem Erschließungs-
planer abgestimmt wurde. Zwischenzeitlich konnte die Verkaufsbereitschaft 
aller Grundstückseigentümer innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes abgefragt werden. Innerhalb des Baugebiets werden insgesamt 
21 Grundstücke entstehen.  
 
Das Plangebiet wurde gegenüber dem Vorentwurf aus dem Juli 2020 um 
0,87 ha von ursprünglich 1,10 ha auf jetzt 1,97 ha vergrößert. Die Vergröße-
rung des Plangebietes ist auf die zusätzliche Erschließung des Plangebietes 
an die „Europastraße“ im Nordwesten zurückzuführen. Dadurch entstehen 
insgesamt zehn Baugrundstücke mehr als noch im Vorentwurf vom 28. Juli 
2020.   
Das Plangebiet befindet sich insgesamt am südlichen Siedlungsrand von 
Gammertingen. Die Fläche wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Teil-
bereiche des Geltungsbereiches sind Waldflächen. Im Norden grenzt das 
Plangebiet an die bestehende Bebauung des Buchenwegs, Eschenwegs und 
der Birkenstraße an. Im Südosten, Westen und Süden grenzen das Plangebiet 
an die freie Landschaft an.   
Das Plangebiet ist in nachfolgender Planzeichnung dargestellt 
begrenzt:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplanentwurf die Planzeichnung (Teil A) 
und der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für den Entwurf der Satzung über die Ört-
lichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil 
B 2.), jeweils mit dem Datum vom 23. März 2021. 
 

Auslegung 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Ver-
waltung zu erörtern und sich zu der Planung zu äußern.  
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Entwurf der Örtlichen Bauvor-
schriften wird mit Begründung und den nach Einschätzung der Stadt we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und den 
umweltbezogenen Informationen (hier: Entwurf Umweltanalyse vom 23. 
März 2021) Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplanvorentwurf die Plan-
zeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für den Vorentwurf der 
Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) und 
der Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom 23. März 2021.  
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Ver-
waltung zu erörtern und sich zu der Planung zu äußern.  
Der Vorentwurf des Bebauungsplans und der Vorentwurf der Örtlichen Bau-
vorschriften wird mit Begründung und den nach Einschätzung der Stadt we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und den 
umweltbezogenen Informationen (hier: Vorentwurf Umweltanalyse vom 23. 
März 2021 mit Plänen, Potentialabschätzung Artenschutz vom Dezember 
2017 und Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom Januar 2020)  

von Montag, 12. April 2021 bis Freitag, 14. Mai 2021,  
je einschließlich, bei der Stadt Gammertingen, Stadtverwaltung, Hohenzol-
lernstraße 5-7, 72501 Gammertingen (Zimmer  2.9, 2. Obergeschoss) wäh-
rend der üblichen Dienststunden oder alternativ auf der städtische 
Homepage (www.gammertingen.de unter dem Reiter „ öffentliche Bekannt-
machungen“) ausgelegt.  
Jede Person kann während der angegebenen Auslegungsfrist, also bis ein-
schließlich 14. Mai 2021, Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift wäh-
rend der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Gammertingen (Anschrift 
siehe oben) abgeben oder schriftlich an die Stadtverwaltung Gammertingen 
richten. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen ist die volle Anschrift 
der Beteiligten anzugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften unberücksichtigt bleiben 
können.  
 
Stadt Gammertingen, 1. April 2021 
 
gez. Holger Jerg 
Bürgermeister 
 
   

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Auslegungsbeschluss und Beteiligung der Öffentlichkeit 
Bebauungsplanentwurf und Örtliche Bauvorschriften zum Bebau-

ungsplanentwurf „Strassäcker“ 
Stadt Gammertingen, Gemarkung Harthausen 

Der Gemeinderat der Stadt Gammertingen hat am 23. März 2021 in öffent-
licher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Strassäcker“, Stadt Gam-
mertingen, Gemarkung Harthausen und den Entwurf der Örtlichen 
Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Strassäcker“, Stadt Gammertingen, 
Gemarkung Harthausen, gebilligt und beschlossen, diese Entwürfe nach § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch und nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch i. V. m. § 74 Lan-
desbauordnung öffentlich auszulegen.  
Verfahren 
Der Bebauungsplan dient der Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den 
Innenbereich nach § 13b BauGB. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 
13b BauGB sind gegeben, es wird eine zulässige Grundfläche von ca. 3.380 
m² festgelegt und das Plangebiet befindet sich im direkten Anschluss an be-
stehende Wohnbebauung. 
Es werden keine Vorhaben festgesetzt, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutz-
güter und für die Notwendigkeit der Einhaltung von Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach     § 50 S. 
1 BImSchG liegen nicht vor. Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
und naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Ein 
Umweltbericht und eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung werden nicht er-
stellt.  
Das Verfahren wird in zwei Schritten durchgeführt, um die Anregungen der 
Bürger und der Träger öffentlicher Belange angemessen berücksichtigen zu 
können.  
Ziel und Zweck der Planung 
Der Stadtteil Harthausen verfügt für die Wohnbauentwicklung derzeit über 
keine Flächenreserven mehr. Es ist vorgesehen im Stadtteil Gammertingen-
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufstellungsbeschluss und Frühzeitige Beteiligung  
der Öffentlichkeit   

Bebauungsplanvorentwurf und Örtliche Bauvorschriften  
zum Bebauungsplanvorentwurf 

„SO großflächiger Einzelhandel Sigmaringer Straße/Kreisverkehr 
(Norma)“ Stadt Gammertingen, Gemarkung Gammertingen, Land-

kreis Sigmaringen  
Der Gemeinderat der Stadt Gammertingen hat am 23. März 2021 in einer 
öffentlichen Sitzung den Vorentwurf des Bebauungsplanes „SO großflächiger 
Einzelhandel Sigmaringer Straße/Kreisverkehr (Norma)“, Stadt Gammertin-
gen, Gemarkung Gammertingen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und die dazuge-
hörige Satzung zu den Örtlichen Bauvorschriften „SO großflächiger 
Einzelhandel Sigmaringer Straße/Kreisverkehr (Norma)“, Stadt Gammertin-
gen, Gemarkung Gammertingen nach dem Verfahren für den Bebauungsplan 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 7 LBO aufgestellt und beschlossen 
eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
durchzuführen.   
Verfahren 
Der Bebauungsplan „SO großflächiger Einzelhandel Sigmaringer 
Straße/Kreisverkehr (Norma)“ wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung aufgestellt. Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Bau-
gesetzbuch ist nicht erforderlich und ein Umweltbericht wird nicht erstellt, 
da mit dem Bebauungsplan lediglich die Art der Nutzung als ein Sonderge-
biet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel festgelegt wird. Dies dient der 
Erweiterung der Verkaufsfläche des Einzelhandelsbetriebes der im Bestand 
bereits vorhanden ist. 
Die Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 BauGB sind erfüllt, da die zulässige 
überbaubare Grund-fläche nach § 19 Abs. 2 BauGB mit ca. 5.500m² unter 
den vorgegebenen 20.000 m² liegt und keine Vorhaben festgesetzt sind, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
liegen und es keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 
6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter gibt. Die vorgefundene 
Nutzung zeigt keine Anhaltspunkte für diese Beeinträchtigung. Damit steht 
einer Auf-stellung des Bebauungsplanes als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung nichts entgegen.  
Zusätzlich zur erforderlichen öffentlichen Auslegung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 
Abs. 2 BauGB wird eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Träger öffentlicher Belange nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB durchge-
führt, um die verschiedenen Belange, hier speziell die Belange der Raumord-
nung besonders zu berücksichtigen.    
Ziel und Zweck der Planung 
Mit dem Bebauungsplan „SO großflächiger Einzelhandel Sigmaringer 
Straße/Kreisverkehr (Norma)“ sollen die Grundlagen für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung geschaffen und die Grundversorgung des Ver-
flechtungsbereichs der Stadt Gammertingen gesichert werden.  
Im Plangebiet wurde im Jahr 2019 anstelle des bisherigen Lebensmittelmark-
tes ein neuer Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 800 m² erstellt. 
Dieser wurde im Bestand nach § 34 BauGB genehmigt. Der Neubau wird 
den Anforderungen an einen modernen Lebensmitteldiscounter gerecht. 
Durch den Bebauungsplan soll die planungsrechtliche Grundlage zur Erwei-
terung der Verkaufsfläche des bestehenden Lebensmittelmarktes geschaffen 
werden.  
Zur Wahrung einer Übersichtlichkeit insbesondere bei der Warenpräsentation 
ist eine Flächenausdehnung von 800 m² auf 1.000 m² unvermeidlich. Dies 
dient der weiteren Modernisierung und langfristigen Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Norma Marktes. Das Sortiment des Marktes wird nicht 
ausgeweitet.     
Die Erschließung und die baulichen Anlagen im Plangebiet werden nicht ver-
ändert. Die Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1.000 m² wird im Bestand 
durch eine Änderung der internen baulichen Struktur umgesetzt. 
Das Autohaus im östlichen Bereich wird in das Plangebiet einbezogen. Än-
derungen an der Nutzung sind hier nicht vorgesehen.  
Das Plangebiet befindet sich im östlichen Bereich der Kernstadt von Gam-
mertingen in einer gemischten Baufläche, direkt an der Sigmaringer Straße 
(B 32). Es wird begrenzt durch die Sigmaringer Straße im Westen, der Bahn-
linie der Zollern-Alb-Bahn im Osten und angrenzen-de Wohngebäude im 
Norden und Süden.  
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücks Nr. 406/15; 407/7; 407/8; und 
teilweise die Flur-stücke 3349/2 und 3349/5. Der räumliche Geltungsbereich 
umfasst in dieser Abgrenzung ca. 0,55 ha.   
Das Plangebiet wird, wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt, 
begrenzt: 

 
 

Harthausen am südlichen Siedlungsrand das Baugebiet „Strassäcker“ zu ent-
wickeln.  
Erste Überlegungen zur Entwicklung dieses Baugebietes gehen bis ins Jahr 
2011 zurück. Zwischenzeitlich konnte die Verkaufsbereitschaft aller Grund-
stückseigentümer innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
abgefragt werden. Das Baugebiet wird elf Grundstücke ausweisen.  
Die Fläche innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist im Flä-
chennutzungsplan „Laucherttal“ als Wohnbaufläche dargestellt.  
Geltungsbereich 
Das Plangebiet hat eine Größe von 1,13 ha und befindet sich am südlichen 
Siedlungsrand von Harthausen. Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich 
genutzt. Im Norden grenzt das Plangebiet an die bestehende Bebauung der 
Trochtelfinger Straße an. Im Osten, Westen und Süden grenzen das Plange-
biet an die freie Landschaft an.  
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 44; 56; 68; 69; 470; 473; 474; 
475; (alle teilweise) sowie 45.  
Das Plangebiet ist in nachfolgender Planzeichnung dargestellt 
begrenzt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplanentwurf die Planzeichnung (Teil A) 
und der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für den Entwurf der Satzung über die Ört-
lichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil 
B 2.), jeweils mit dem Datum vom 23. März 2021.  
Auslegung 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der 
Verwaltung zu erörtern und sich zu der Planung zu äußern.  
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Entwurf der Örtlichen Bauvor-
schriften wird mit Begründung und den nach Einschätzung der Stadt we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und den 
umweltbezogenen Informationen (hier: Umweltinformation zur Darstellung 
der Umweltbelange mit artenschutzrechtlicher Prüfung vom 26. Januar 2021) 
 

von Montag, 12. April 2021 bis Freitag, 14. Mai 2021, 
 
je einschließlich, bei der Stadt Gammertingen, Stadtverwaltung, Hohenzol-
lernstraße 5-7, 72501 Gammertingen (Zimmer  2.9, 2. Obergeschoss) wäh-
rend der üblichen Dienststunden oder alternativ auf der städtische 
Homepage (www.gammertingen.de unter dem Reiter „ öffentliche Bekannt-
machungen“) ausgelegt. 
 
Jede Person kann während der angegebenen Auslegungsfrist, also bis ein-
schließlich 14. Mai 2021, Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift wäh-
rend der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Gammertingen (Anschrift 
siehe oben) abgeben oder schriftlich an die Stadtverwaltung Gammertingen 
richten. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen ist die volle Anschrift 
der Beteiligten anzugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften unberücksichtigt bleiben 
können.  
 
Stadt Gammertingen, 1. April 2021 
 
gez. Holger Jerg 
Bürgermeister 
 

AMTSBLATT DER STADT GAMMERTINGEN - Nr. 13 vom 01. April 2021 5



Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplanvorentwurf die Planzeichnung (Teil 
A) und der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für den Vorentwurf der Satzung über 
die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche 
Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom 23. März 2021.  
Der Beschluss des Gemeinderats über die Aufstellung des Bebauungsplans 
wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht.   
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Zur Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung besteht für 
jedermann die Möglichkeit, die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu 
erörtern und sich zu der Planung zu äußern.  
Der Vorentwurf des Bebauungsplans und der Vorentwurf der Örtlichen Bau-
vorschriften werden mit Begründung    

von Montag, 12. April 2021 bis Freitag, 14. Mai 2021,   
je einschließlich, bei der Stadt Gammertingen, Stadtverwaltung, Hohenzol-
lernstraße 5-7, 72501 Gammertingen (Zimmer  2.9, 2. Obergeschoss) wäh-
rend der üblichen Dienststunden oder alternativ auf der städtische 
Homepage (www.gammertingen.de unter dem Reiter „ öffentliche Bekannt-
machungen“) ausgelegt.  
Jede Person kann während der angegebenen Auslegungsfrist, also bis ein-
schließlich 14. Mai 2021, Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift wäh-
rend der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Gammertingen (Anschrift 
siehe oben) abgeben oder schriftlich an die Stadtverwaltung Gammertingen 
richten. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen ist die volle Anschrift 
der Beteiligten anzugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften unberücksichtigt bleiben 
können.  
 
 
 
 
Stadt Gammertingen, 1. April 2021 
 
gez. Holger Jerg 
Bürgermeister 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

Inkrafttreten der Ergänzungssatzung „Burgelewiesen“ 
Stadt Gammertingen 

Gemarkung Kettenacker   
Der Gemeinderat der Stadt Gammertingen hat am 23. März 2021 in öffent-
licher Sitzung die Ergänzungssatzung „Burgelewiesen“, Stadt Gammertin-
gen, Gemarkung Kettenacker sowie die dazugehörigen Örtlichen 
Bauvorschriften, als jeweils selbstständige Satzung beschlossen. 

Das Plangebiet wird wie folgt abgegrenzt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fläche der Ergänzungssatzung in dieser Abgrenzung beträgt insgesamt 
ca. 0,10 ha. Der räumliche Geltungsbereich der Ergänzungssatzung befindet 
sich am südwestlichen Siedlungsrand von Kettenacker.  
 
Ziel und Zweck der Planung 
Mit der Aufstellung der Ergänzungssatzung „Burgelewiesen“ werden fol-
gende planungs-rechtlichen Ziele verfolgt: 
Im Geltungsbereich ist ein Wohnhaus für die Familie des angrenzenden Be-
triebes für Land-, Forst- und Gartentechnik geplant. Das Wohnhaus ist am 
Standort notwendig um den Betriebsangehörigen einen betriebsnahen 
Wohnstandort zu ermöglichen und um zu jeder Tageszeit den Betrieb über-
wachen zu können. 
Die Erschließung ist über einen Privatweg auf Flst. 207 gesichert. Durch die 
Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 werden im Hinblick auf 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung die Zulässigkeitsvoraussetzungen 
für das Bauvorhaben geschaffen. 
Im Einzelnen gilt für die Ergänzungssatzung „Burgelewiesen“, Stadt Gam-
mertingen, Gemarkung Kettenacker, und die dazugehörigen örtlichen Bau-
vorschriften, die Planzeichnung und der Satzungstext jeweils mit Datum 
vom 23. März 2021.   
Die Ergänzungssatzung „Burgelewiesen“, Stadt Gammertingen, Ge-
markung Kettenacker, und die dazugehörigen örtlichen Bauvorschrif-
ten treten mit dieser öffentlichen Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 
10 (3) BauGB).   
Die Ergänzungssatzung „Burgelewiesen“, kann mit Begründung bei der 
Stadt Gammertingen, Stadtverwaltung Gammertingen, Hohenzollernstraße 
5-7, 72501 Gammertingen während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.  
Jedermann kann die Ergänzungssatzung sowie die Begründung einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen.   
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschä-
digungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.   
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs sind gemäß § 215 Abs. 1 BauGB 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Gammertingen geltend gemacht wor-
den sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen.   
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der aktuellen Fassung oder 
von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzungen wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) 
in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt 
Gammertingen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung verletzt worden sind oder 
- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrig-

keit widersprochen hat oder 
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- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat. 

 
Stadt Gammertingen, 1. April 2021 
 
gez. Holger Jerg 
Bürgermeister 
 
 

Dienststunden der Stadtverwaltung Gammertingen: 
Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr 
Montag und Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 

 
     

Landratsamt Sigmaringen  
Frist für Wahlvorschläge Bundestagswahl 2021  
Öffentliche Bekanntmachung über die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
für die Bundestagswahl im Wahlkreis 295 Zollernalb-Sigmaringen  
Die öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Wahlkreises „295 
Zollernalb-Sigmaringen“ über die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für 
die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 erscheint 
am Samstag, 10. April 2021 auf der Homepage des Landkreises Sigmaringen 
sowie auf der Homepage des Zollernalbkreises. Parteien oder Einzelbewerber 
können Ihren Wahlvorschlag bis 19. Juli 2021, 18:00 Uhr beim Kreiswahlleiter 
einreichen. Um Beachtung der Hinweise in der öffentlichen Bekanntmachung 
wird gebeten.   
Die Veröffentlichung wird abrufbar sein unter www.landkreis-sigmaringen.de 
– Aktuelles – Bekanntmachungen und unter www.zollernalbkreis.de – Ak-
tuelles – Amtliche Bekanntmachungen.  
 
 
 

Landkreis Reutlingen 

Flurbereinigung Trochtelfingen-Hausen  
Landkreis Reutlingen - Untere Flurbereinigungs-
behörde  
Informationen zum Flurbereinigungsverfahren  
Mit persönlichem Schreiben vom 25. Februar 2021 haben wir den Teilneh-
mern am Flurbereinigungsverfahren angeboten, ihnen ihre Abfindung in Ein-
zelgesprächen zu erläutern. Infolge der Pandemie-Lage ist noch immer nicht 
vorhersehbar, wann der Anhörungstermin stattfinden kann. Um das Flurbe-
reinigungsverfahren trotzdem weiter voranzubringen möchte wir die Einzel-
gespräche erweitern. Den Teilnehmern, die Widerspruch einlegen möchten, 
soll die Möglichkeiten gegeben werden, dass sie die Flurbereinigungsbe-
hörde in diesem Gespräch über ihre Widerspruchspunkte informieren.   
Bitte melden Sie Ihren Bedarf zu einem Erläuterungstermin und einer Ter-
minabsprache bis zum 09. April 2021 unter folgenden Tel.-Nummern an:  
07121 / 480-3109, Herr Armbruster  
07121 / 480-3111, Herr Schultze  
07121 / 480-3106, Frau Krüger   
Teilnehmer, die sich bereits zu einem Erläuterungstermin angemeldet 
haben, müssen sich nicht nochmals anmelden.   
Wir glauben, dass diese außergewöhnliche Vorgehensweise in Zeiten der Co-
rona-Pandemie für eine Entzerrung sorgt und wir zeitlich schneller voran-
kommen können. Außerdem kann so eine größere Ansammlung am 
Anhörungstermin vermieden werden. Ich möchte jedoch betonen, dass in 
diesem Erläuterungstermin kein Widerspruch eingelegt werden kann. Dies 
muss wie gesetzlich geregelt im Anhörungstermin nach § 59 Abs. 2 FlurbG 
geschehen.   
gez. Christian Kutterer 
 

Landkreis erlässt weitere Maßnahmen als Reaktion auf den 
sehr starken Anstieg der Coronazahlen 

Das Landratsamt Sigmaringen hat am späten Freitagnachmittag letzte 
Woche auf die zuletzt massiv angestiegenen Corona-Fallzahlen im Landkreis 
reagiert und eine Allgemeinverfügung für den Einzelhandel sowie Ein-
schränkungen im Bereich Kindertageseinrichtungen erlassen. Die Re-
gelungen sollen die Infektionswelle brechen. Dahingehend sollen zunächst 
folgende drei zielgerichtete Maßnahmen greifen:  
1. Alle Kindertageseinrichtungen, in denen sich ein Kind oder eine Mit-

arbeiterin oder ein Mitarbeiter seit 19. März infiziert hat, sollen ab Mon-
tag für 14 Tage komplett geschlossen bleiben. „In Kindergärten lässt sich 
trotz aller Anstrengungen, Gruppentrennungen und Hygienemaßnahmen 
nur schwer verhindern, dass das Virus weitergegeben wird. Für Kinder 
in diesem Alter ist es schwer, sich an die erforderlichen Abstände zu hal-
ten“, beschreibt Dr. Susanne Haag-Milz, die Leiterin des Gesundheits-
amtes ein Problem. Ein weiterer Faktor ist, dass Kinder oft keine 
Symptome einer Corona-Erkrankung zeigen. So ist schwer zu erkennen, 
ob sich ein Kind infiziert hat.   

2. Als zweite Maßnahme soll in allen Schulen, in denen seit 19. März In-
fektionen aufgetreten sind, ab Montag bis 1. April Wechselunterricht 
stattfinden. So soll auch rund um den Unterricht das Abstandhalten leich-
ter umsetzbar und im Falle von Infektionen weniger Schüler und Lehrer 
betroffen sein.   

3. Auch abseits der Infektionen in Schulen und Kindergärten bereitet die 
Entwicklung der Ansteckungen Sorge. Sie finden überall dort statt, wo 
Menschen nur wenig Abstand halten. Daher wurde als dritte Maßnahme 
angeordnet, dass in Einzelhandelsbetrieben, deren Betrieb laut Co-
rona-Verordnung gestattet ist, die Zahl der Kunden, die sich gleichzeitig 
im Verkaufsraum aufhalten dürfen, auf einen Kunden pro 20 Quadrat-
meter Verkaufsfläche zu beschränken ist. Die Regelung gilt ab Montag. 
Bis dato waren pro Kunde nur 10 Quadratmeter Fläche vorgesehen. Die 
Verantwortlichen erhoffen sich, dass so beim Einkaufen leichter mehr 
Abstand eingehalten werden kann. Diese Regelung soll bis 18. April gel-
ten.  

Der genaue Wortlaut der Allgemeinverfügung sowie detailliertere Informa-
tionen sind auf den Internetseiten des Landkreises www.landkreis-sigma-
ringen.de und der Stadtverwaltung www.gammertingen.de einsehbar. 
 

 
 

Landkreis Sigmaringen 
 

Termine für die Impfung sind unter der Telefon-Hotline 116 117 oder 
über Online-Anmeldung unter www.impfterminservice.de buchbar. 
Alle Informationen rund um die Impfung hat der Landkreis im Internet unter 
www.landkreis-sigmaringen.de/impfen zusammengestellt. Dort ist auch 
ein Film zu sehen, der die Anmeldung erklärt und zeigt, wie die Abläufe bei 
einer Impfung in Hohentengen sind.    
1. Online-Anmeldung über www.impfterminservice.de  
Wählen Sie die Internetseite www.impfterminservice.de an.  
Am Bildschirm erscheint dann:  
• Corona Schutzimpfung online buchen (anklicken) 
• Bundesland (Auswahl Bundesland der Impfstelle) 
• Zum Impfzentrum  
• Impfzentrum (die gewünschte Impfstelle auswählen;  
• VORSICHT es besteht Verwechslungsgefahr)  
Als Bestätigung Ihrer erfolgreichen Anmeldung wird ein 12-stelliger Zu-
gangscode übermittelt.  
Dieser Code ist zur Impfung unbedingt mitzubringen.   
2. Anmeldung über Telefon Nr. 116 117 
Die Mitarbeitenden der Hotline 116 117 vereinbaren einen Termin für Sie. 
Hier wird Ihnen, wenn Sie zur berechtigten Impfgruppe zählen, telefonisch 
der 12-stellige Zugangscode mitgeteilt. Bitte schreiben Sie sich diesen 
auf und bringen sie ihn unbedingt mit ins Impfzentrum.  

AMTSBLATT DER STADT GAMMERTINGEN - Nr. 13 vom 01. April 2021 7

Impressum: Herausgeber: STADTVERWALTUNG GAMMERTINGEN 
Verantwortlich für den amtl. Inhalt, einschließlich der Veröffentlichungen der 
Stadtverwaltung: BÜRGERMEISTER HOLGER JERG o. sein Stellvertreter im Amt. 
Verantwortlich für die Anzeigen u. den Druck: ACKER GmbH, Mittelberg 6, 
72501 Gammertingen, Telefon (0 75 74) 93 01- 0, Telefax (0 75 74) 93 01- 30, 
E-Mail: amtsblatt@druckerei-acker.de. Bezugspreis vierteljährlich 12,00 Euro. 
Darin enthalten ist die gesetzl. MwSt., sowie die Agenturvergütung. 



Wichtig: Gleich den zweiten Termin vereinbaren! 
Sie erhalten nicht automatisch einen zweiten Termin, sondern müssen die-
sen selbst buchen. Egal ob Sie sich im Internet direkt oder über Telefon an-
gemeldet haben, melden Sie sich gleich für die zweite Impfung in 21 
Tagen an.    
Welche Unterlagen muss ich mitbringen?  
Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zur Impfung mit:  
• 12-stelliger Zugangscode, den Sie bei der Terminvereinbarung erhalten 

haben 
• Personalausweis 
• Krankenkassenkarte 
• Impfpass (wenn vorhanden) 
• Medikamentenliste (wenn vorhanden)  
Ihren Aufenthalt im Impfzentrum können Sie verkürzen, wenn Sie eine Vor-
abregistrierung vornehmen. Wählen Sie auf www.impfen-bw.de „Zur Vor-
abregistrierung / Erfassung“. Hier besteht die Möglichkeit alle erforderlichen 
Formulare vorab auszufüllen. Sie können diese dann ausdrucken und mit-
bringen. Sollten Sie vorab keine Möglichkeit haben, die Unterlagen auszu-
drucken, können Sie diese auch im Impfzentrum ausfüllen. 
 

 
 
 
 

Initiativen zur Unterstützung in der Nachbarschaft 
Erfreulicherweise haben sich aus der Bürgerschaft, der Kirchengemeinde oder 
aus den Vereinen bereits Anfang des Jahres Initiativen gebildet, um Mitbürgern 
und Nachbarn, die besonders von den Einschränkungen in der Corona-Krise 
betroffen sind, beim Einkaufen oder bei sonstigen Tätigkeiten zu helfen.  

 
 
 

Die Katholische Kirchengemeinde Gammertingen bietet  
Unterstützung bei der Vereinbarung von Impfterminen an  

Wenden Sie sich bitte an Pastoralreferent Matthias Kopp unter der Hand-
ynummer 0173/3001174. Er wird versuchen Ihnen einen Impftermin in den 

Impfzentren der Nähe zu besorgen. Vor allem ältere Menschen brauchen 
dringend diese Hilfe. Haben Sie Mut und fragen Sie an.    

Unterstützung und Fahrdienst  
für Bürgerinnen und Bürger beim Impfen 

Auch die Gemeinderatsfraktion „Grüne, SPD, Unabhängige Bürger“ um 
Sprecher Jörg Scham bieten einen privaten Fahrdienst zum Kreisimpfzentrum 
nach Hohentengen an. Bitte melden Sie sich bei Bedarf telefonisch direkt 
bei Herrn Scham Tel: 07574 4923.      

Einkaufsservice für Mitbürger 
BÜRGER HELFEN BÜRGERN 
Melden Sie Ihren Einkaufszettel oder Besorgungswunsch mit Ihrer Adresse 
und Ihrer Telefonnummer per E-Mail unter joergscham@web.de oder 
telefonisch bei Silke Nepple: Tel: 93 53 87.      

Einkaufsservice der 
Musikkapelle Feldhausen-Harthausen e. V. 

Bitte melden sie sich einfach telefonisch bei 
Thomas Hummel 0172 7872500 oder 
Gerhard Jaudas 0172 9590370 oder auch per Mail  
unter info@musikkapelle-feldhausen-harthausen.de 
Wir helfen gerne!    

Verbundkirchengemeinde Gammertingen-Trochtelfingen 
Evangelische Kirchengemeinde Gammertingen 

 
• Pfarrer Martin Rose in Mägerkingen, Brunnenstraße 9, Telefon 07124 

1014, pfarramt.maegerkingen@elkw.de 
• Pfarrer Ulrich Deißinger in Gammertingen, Roter Dill 13, Telefon 07574 

91211, pfarramt.gammertingen@elkw.de oder 
ulrich.deissinger@elkw.de 

• Pfarrer Ekkehard Roßbach in Trochtelfingen, Burgweg 29, Telefon 
07124 931940, pfarramt.trochtelfingen@elkw.de 
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Testen der Bevölkerung soll landesweit wieder Zugang  
zu gesellschaftlichem Leben ermöglichen 

 
Angesichts der aktuellen Beratungen über weitere Corona-Modellregionen 
bekräftigt Gemeindetagspräsident Steffen Jäger die Forderung aller Städte 
und Gemeinden im Land, das „Tübinger Modell“ landesweit zu ermöglichen: 
„Mich hat in den letzten Tagen eine dreistellige Anzahl an Mitgliedskommu-
nen kontaktiert, die alle großes Interesse daran haben, Öffnungen auf der 
Grundlage von Testkonzepten umzusetzen. Wir brauchen jetzt aber auf kei-
nen Fall eine Konkurrenzsituation zwischen Kommunen, wer schneller öffnen 
darf“, warnt Jäger. Die Erkenntnisse aus Tübingen legen den Schluss nahe, 
dass man die Inzidenz durch intensives Testen eindämmen könne, dennoch 
steigen inzwischen auch im Landkreis Tübingen die Infektionszahlen deutlich 
an. „In Baden-Württemberg möchten viele Städte und Gemeinden den Men-
schen diese Option jetzt anbieten“, erklärt Jäger. Landesweite Öffnung des 
Einzelhandels auf der Basis von „Click & Meet“ ist Gebot der Stunde. Ge-
meindetagspräsident Jäger appelliert erneut an die Landesregierung, sich an 
den Einschätzungen des RKI zu orientieren, dass die Infektionsgefahr im Ein-
zelhandel als niedrig einstuft. „Die landesweite Öffnung der geschlossenen 
Teile des Einzelhandels, zumindest mit Click & Meet und auf der Grundlage 
strenger Hygienekonzepte, ist schon jetzt sowohl verantwortbar als auch ge-
boten“, so Jäger. Click & Meet im gesamten Land würde für eine viel gleich-
mäßigere Verteilung der einkaufenden Menschen sorgen. Außerdem 
vermeide man damit überfüllte Vollsortimenter und könne durch die Regis-
trierung der Kunden auch die Kontakte verantwortungsvoll nachverfolgen.  
Testen muss für Menschen einen klar erkennbaren Nutzen haben 
Der Gemeindetag wünscht sich im gleichen Zuge auch eine landesweite Test-
konzeption, die den Menschen einen verantwortungsvollen Schritt zurück 
ins gesellschaftliche Leben ermöglicht. „Aus unseren Städten und Gemein-
den hören wir täglich, dass die Akzeptanz für die Maßnahmen der Bundes- 
und Landesregierung alarmierend sinkt. Aber auch, dass die Bürger ihren 
Unmut verständlicherweise, aber falsch adressiert, gegenüber den Rathäu-
sern äußern“, so Jäger. „Wir können diese Entwicklung nur aufhalten, wenn 
das Testen den Menschen wieder einen gewissen Zugang zu kulturellen, 
sportlichen, gastronomischen und touristischen Angeboten eröffnet. Nur 
wenn die Menschen einen klaren Nutzen im Testen erkennen, werden sie 
sich auch regelmäßig testen lassen.“ Der Gemeindetagspräsident betont, 
dass eine kluge Testkonzeption die Sicherheit der Menschen eben nicht ge-

fährde. Vielmehr biete sie sogar die Chance, mithilfe von ausgeweiteten Tes-
tungen Infektionsketten schneller sichtbar zu machen und damit die Sicher-
heit zu erhöhen. Wichtig sei, die Testergebnisse gleich digital festzuhalten, 
beispielsweise mithilfe der Luca-App.  
 
   

COVID-19: Zahl der aktuell Infizierten im Land bei 28.213 / 
Gesamtzahl der Infizierten steigt auf 361.661 / Davon 

324.764 Personen genesen 

Am Dienstag, 30. März 2021, hat das Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-
Württemberg insgesamt weitere 1.976 bestätigte Infektionen mit dem 
Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie 
Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 361.661 an. Davon sind 
ungefähr 324.764 (+1.405) Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Er-
krankung genesen. Derzeit sind geschätzt 28.213 (+544) Menschen im Land 
mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert. Dem Landesgesundheitsamt 
sind bislang 29.952 (+1.506) Fälle mit SARS-CoV-2-Virusvarianten mit be-
sonderer Bedeutung (VoC) aus 44 Stadt-und Landkreisen übermittelt wor-
den.  
8.684 Todesfälle in Baden-Württemberg 
Dem Landesgesundheitsamt wurden heute 27 weitere Todesfälle im Zu-
sammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der To-
desfälle auf insgesamt 8.684.  
Reproduktionszahl liegt bei 1,10 
Die Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages-R-Wert wird 
vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 1,10 angegeben. 
Sie ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten 
Person angesteckt werden.  
Intensivkapazitäten zu 87,0 Prozent belegt 
Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit In-
tensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Datenstand 30. März 2021, 16 
Uhr, 369 COVID-19-Fälle in BadenWürttemberg in intensivmedizinischer Be-
handlung, davon werden 196 (55,2 %) invasiv beatmet. Insgesamt sind der-
zeit 2.118 Intensivbetten von betreibbaren 2.433 Betten (87,0 %) belegt.  
Hinweise zu inzidenzabhängigen Regelungen 
Nach dem Beschluss von Bund und Ländern gibt es in der Corona-
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Verordnung eine Notbremse. Diese greift, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem 
Stadt- oder Landkreis durch das Gesundheitsamt festgestellt drei Tage in 
Folge über 100 liegt. Auf der anderen Seite treten bei niedrigeren 7-Tage-
Inzidenzen (<100, <50 und <35) Lockerungen in Kraft. Die Stadt- und Land-
kreise informieren darüber, welche Regelungen vor Ort gelten. Mehr dazu 
finden Sie auch in unserem FAQ.    
7-Tage-Inzidenz liegt im Landes-Durchschnitt bei 125,7 
Mit dem Beschluss zwischen Bund und Ländern zu Maßnahmen der Ein-
dämmung der COVID-19-Epidemie vom 6. Mai 2020 wurde die 7-Tage-In-
zidenz als Messzahl für eine Bewertung des Infektionsgeschehens und 
entsprechender Kontrollmaßnahmen festgelegt. Sie entspricht der Anzahl 
der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwoh-
ner und liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 125,7.   
Aktuelle Informationen aus dem Landkreis Sigmaringen:  
(Diese Zahlen werden vom Gesundheitsamt des Landkreis Sigmaringen 
täglich aktualisiert - Stand: 30. März 2021) 
7 Tage Inzidenz / 100T EW: 182,7  
labordiagnostisch bestätigte Infektionen: 3.974 Personen 
wegen bzw. mit an Infektion Verstorbene: 69 Personen 
bereits genesene Personen: 3.485 Personen 
ergibt derzeit infizierte Personen: 420 Personen 
Impfungen: 14.602 Personen   
Aktuelle Informationen aus dem Stadtgebiet Gammertingen: 
Stand: 30. März 2021)  
labordiagnostisch bestätigte Infektionen: 230 Personen 
wegen bzw. mit an Infektion Verstorbene: 5 Personen 
bereits genesene Personen: 221 Personen 
ergibt derzeit infizierte Personen: 4 Personen 

 
 
 
    
 

Das Stadtbauamt informiert:  
 
 Baustellen und Verkehrsbeeinträchtigungen  

„im und um’s Städtle“
 

Lage | Ort Sperrung | Maßnahme Zeitraum | Anlass  
innerorts  
Kernstadt: 
Gammertingen: Verlegung einer Voraussichtlich 
Straße: Gasleitung. Halbseitige bis Donnerstag, 
„St. Fidelisweg“ Sperrung des 1. April 2021. 
Höhe Hausnummer 2 Verkehrs. 
bis Einmündung  
Lindenstraße       
Gammertingen: Bis zum genannten Bis Mittwoch,  
Straßen: Termin kann es immer 21. April 2021. 
B 32 „Hohenzollern- wieder zu Fahrbahn- Diverse Kanalsanierungs- 
straße 16 – 18“; einengungen und zur maßnahmen im  
„Steinbeisstraße 1“; halbseitigen Sperrung Inlinerverfahren.  
„Eschenweg 18 – 21“; des Verkehrs kommen.  
„Breite Straße 16 – 18“;  
„Europastraße 4 – 9“;  
„Neckentalstraße 4 – 9“; 
„Goethestraße 2 – 6“;  
„Mörikestraße 2 – 9“;  
„Uhlandstraße 2 – 12“;  
„Hölderlinstraße 8 – 28“;  
„Eichendorffstraße 1 – 32“ 

  Stadtteile:   
Bronnen: Bis zum genannten Termin Bis Mittwoch,  
Straße: kann es immer wieder zu 21. April 2021. 
„Albstraße“, Fahrbahneinengungen Kanalsanierung. 
 Höhe Gebäude 5 und zur halbseitigen  

Sperrung des Verkehrs  
kommen. 

 
Feldhausen: Vollsperrung der Straße Voraussichtlich bis  
Straße: im 1. Bauabschnitt. Juni 2021. 
„Inneringer Straße“ Erneuerung der 

Straße und Infra- 
struktur (Kanalisa- 
tion, Wasserleitungen).  

 
Kettenacker: Störungsaufgrabung Voraussichtlich  
Straße bis 16. April 2021. 
„Lusthofer Straße 11“  
 
Kettenacker: Störungsaufgrabung Voraussichtlich  
Straße bis 16. April 2021. 
„Lusthofer Straße 17“  
  
(Kenntnisnahme bis zum Redaktionsschluss des Amtsblattes am Montagabend 
– bitte beachten Sie hier auch unsere „News“ unter: www.gammertingen.de) 

 

Neues aus dem Bürgerbüro

Wir gratulieren ... 

In der zweiten Aprilwoche gelten unsere städtischen Geburts-
tagsglückwünsche den Jubilaren:  
Frau Elif Tarcin, Ölbergstraße 18, Gammertingen 

am 03. April zum 70. Geburtstag  
Herrn Fritz Pottkamp, Schweriner Straße 5, Gammertingen 

am 04. April zum 70. Geburtstag  
Frau Anastasia Schlageter, Inneringer Straße 1,  

Gammertingen ST Feldhausen 
am 05. April zum 85. Geburtstag  

Frau Janja Kovacevic, Stettiner Straße 4, Gammertingen 
am 06. April zum 70. Geburtstag  

Zur Gesundheitsvorsorge und Kontaktreduzierung wegen der 
anhaltenden „Corona-Pandemie“ finden bis auf Weiteres 
keine Jubilars-Besuche eines Vertreters der Stadt statt. Wir 
bitten um Ihr Verständnis.

Zu verschenken 

Gegenstand                                                           Telefon Nr. 
• 2-Sitzer Ledersofa Braun, guter Zustand                          921992  
Interessenten für die o. g. Gegenstände setzen sich bitte direkt mit 
den Anbietern unter der angegebenen Telefonnummer in Verbindung. 
Auch künftig werden wir im Amtsblatt wöchentlich die abzugeben-
den Gegenstände kostenlos veröffentlichen. 
Wenn Sie also etwas zu verschenken haben, dann setzen Sie sich te-
lefonisch mit der Stadtverwaltung, Bürger- und Tourismusbüro (Tele-
fon 406-135 oder -136; Fax 406-199; E-Mail 
buergerbuero@gammertingen.de), in Verbindung. 
 

Fundsachen 
Gegenstand 
• 1 schwarzer Geldbeutel 
• 1 Schlüsselbund  
Wenn Sie der Eigentümer der o. g. Fundsache sind, dann wenden Sie 
sich bitte an das Bürger- und Tourismusbüro (Telefon 406-135 oder -
136; Fax 406-199; E-Mail buergerbuero@gammertingen.de), in Ver-
bindung.  

Kaufen Sie regional und lokal: 
 
 WOCHENMARKT

jeden Mittwoch von 8.00 - 12.00 Uhr  
auf dem Großen Schlossplatz in Gammertingen 

 Einkaufen im Städtle – kurze Wege 
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Bitte beachten Sie bei Ihrem Einkauf folgendes: 
• In den Warteschlangen müssen mindestens 2 m Abstand 

zwischen den Kunden eingehalten werden, 
• Gruppenbildung/Ansammlungen von Menschen müssen 

vermieden werden. 
• Maskenpflicht zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz der 

anderen Marktbesucher. 
Die Markthändler freuen sich auf Sie. 

 
 

„foodsharing Fair-Teiler“ im Städtle 
Öffnungszeiten: täglich von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
geöffnet. 
Der Gammertinger Fair-Teiler ist in den Räumlichkeiten der Hohenzollern-
straße 11/1 (ehemaliger Zugang zum früheren Polizeiposten, jetzt Zugang 
zum Stadtarchiv) im Flur untergebracht. Der Zugang ist nur für 1 Person zu-
gelassen. Es gilt Maskenpflicht. 
  
 

Gammertinger Tafel 
Öffnungszeiten: Freitag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
Für weitere Informationen, z. B. zum Thema Spenden, 
steht Ihnen das Team aus ehrenamtlichen Helfern am Öffnungstag von 7.00 
Uhr bis 10.00 Uhr direkt in der Tafel gerne zur Verfügung. Telefonisch sind 
diese unter den Nummern 0162 2860681 und 0162 2860682 zu erreichen.  
 
 
 
 
 
 

 
Zur Prävention der weiteren Verbreitung von Corona und den stetig stei-
genden Infektionszahlen bitten wir Sie - zu Ihrem und unserem Schutz - die 
Termine zu den Sprechstunden des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher 
nach wie vor möglichst telefonisch wahrzunehmen, sofern es Ihr Anliegen 
erlaubt. Persönliche Termine bitten wir immer vorab telefonisch an-
zumelden, damit wir entsprechende Hygienemaßnahmen vorbereiten kön-
nen.  

Sprechstunde des Bürgermeisters  
Termine für ein Gespräch mit Bürgermeister Holger Jerg können telefonisch 
unter 07574 406-110 oder per E-Mail an: 
buergermeister@gammertingen.de vereinbart werden. Der nächste Termin 
ist am Donnerstag, 22. April 2021 von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr. 
 

Sprechstunden der Ortschaftsverwaltungen  
Ortschaftsverwaltung Bronnen/Mariaberg: Ortsvorsteher Karl Endriß 
steht immer dienstags in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr für eine 
Sprechstunde in der Ortschaftsverwaltung zur Verfügung (mobil: 0174 
9912808).   
Ortschaftsverwaltung Feldhausen: Ortsvorsteher Hans Steinhart steht 
immer donnerstags in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr für eine 
Sprechstunde in der Ortschaftsverwaltung zur Verfügung (Festnetz: 07574 
3672).   
Ortschaftsverwaltung Harthausen: Ortsvorsteher Manfred Rogg steht 
immer donnerstags in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr für eine 
Sprechstunde in der Ortschaftsverwaltung zur Verfügung (mobil: 0170 
2864073).   
Ortschaftsverwaltung Kettenacker: Ortsvorsteher Matthias Gulde steht 
immer montags in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr für eine Sprech-
stunde in der Ortschaftsverwaltung zur Verfügung (Festnetz: 07574 932361).  

Veranstaltungshinweise für den Monat April 2021  

Wann?       Was?                                             Wer?                                           Wo?                                                         Uhrzeit? 
 
 Mi., 07.04.    Wochenmarkt                                          Stadt Gammertingen                             Großer Schlossplatz                                       8.00 - 12.00 Uhr
                    • in den Warteschlangen müssen  
                    mindestens 2 m Abstand zwischen  
                      den Kunden eingehalten werden, 
                    • Gruppenbildung/Ansammlungen  
                    müssen vermieden werden 
                    • Maskenpflicht zu Ihrem eigenen Schutz und  
                    dem Schutz der anderen Marktbesucher. 

Sprechzeiten / Termine

Öffnungszeiten auf dem Recyclinghof Gammertingen  
Bitte halten Sie, in Ihrem eigenen Gesundheitsinteresse und zum 
Schutz unserer Mitarbeiter, auf dem Recyclinghof in Gammertingen 
ausreichend Abstand. Es gilt Maskenpflicht auf dem Recyclinghof. 
Folgen Sie unbedingt den Anweisungen des Personals und reihen Sie 
sich bitte in die Warteschlange ein. Aus den bisherigen Erfahrungen 
kann es hierdurch während der Stoßzeiten zu erheblichen Wartezeiten 
bis zu einer Stunde und mehr kommen. Wir bitten die Bürger zur Be-
schleunigung des Abladevorgangs die Abfälle bereits zuhause vorzu-
sortieren. Wir bitten weiter alle Bürger Entsorgungen zu bündeln und 
auf das Notwendige zu beschränken. Bitte verzichten Sie darauf den 
Keller, die Garage oder die Bühne aufzuräumen und zu entsorgen. 
Helfen Sie damit unser Entsorgungssystem nicht zu überlasten.  
Öffnungszeiten des Recyclinghofes 
(März – Oktober):   
Dienstag:             14.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstag:        14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag:                 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Samstag:                9.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Mülltermine

GELBER SACK:   
Samstag, 10. April 2021 - Bezirke 1-4   
RESTMÜLL:  
Montag, 06. April 2021 - Bezirk 4 
Dienstag, 07. April 2021 - Bezirk 1+3 
Mittwoch, 08. April 2021 - Bezirk 2   
PAPIERTONNE:  
Montag, 19. April 2021 - Bezirke 1+3 
Dienstag, 20. April 2021 - Bezirke 2+4 
 
Bezirk 1 = das Gebiet links von der Reutlinger/Sigmaringer 
Straße in Fließrichtung der Lauchert 
Bezirk 2 = das Gebiet rechts von der Reutlinger/Sigmaringer  
Straße in Fließrichtung der Lauchert einschließlich aller 
Haushalte auf der Reutlinger und Sigmaringer Straße 
Bezirk 3 = die Stadtteile Feldhausen, Harthausen  
u. Kettenacker 
Bezirk 4 = die Stadtteile Bronnen und Mariaberg 

GmbH
Erfolgreic

h werben 

  im Amtsblatt!

Mittelberg 6 · 72501 Gammertingen · Mail: amtsblatt@druckerei-acker.de   
Telefon:  075 74/9301-0 · Telefax:  075 74/9301-30  
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Die Akademie Laucherttal informiert

Akademie Laucherttal: Winterlingen: Frau Sonja Blickle, 07434/279-91 oder s.blickle@winterlingen.de  
Hettingen: Bürgerbüro Hettingen 07574/9310-14 
Gammertingen: Bürgerbüro Gammertingen, 07574/406-135 
Mariaberg e.V.: Frau Tina Elbel, 07124/923-208 oder akademie@mariaberg.de 
 
 
 
Wir erweitern unser Angebot 
 
Onlinekurse – bequem von Zuhause 
 
Französisch - Online-Anfängerkurs - Sie interessieren sich für die französische Sprache, möchten Frankreich bereisen und sich dort in der Landes-
sprache verständlich machen können oder Sie benötigen Französischkenntnisse für Ihre berufliche Tätigkeit?  
Ab Mi, 7.4.21, 18 - 19.30 Uhr, 10 x, Stephanie Escher, Gebühr: 72,00 € bei mind. 6 Teilnehmer, 9 x; ab 7 Teilnehmer, 10 x, Kurs-Nr: WI 2402 
 
Malen in verschiedenen Techniken – Onlinekurs - Dieser Kurs soll Ihnen die Möglichkeit geben in verschiedenen Techniken, z.B. Acryl, Aquarell, 
Kreide- oder Serviettentechnik zu malen oder aber die verschiedenen Techniken auszuprobieren und zu erlernen.  
Ab Di, 13.4.21, 18.30 - 20.30 Uhr, 4 x, Jürgen M. Schneider, Gebühr: 40,00 €, Kurs-Nr: AK 3207 
 
Hatha-Yoga am Abend - auch für Männer – Onlinekurs - Verantwortung und Belastung am Arbeitsplatz fordern heutzutage den ganzen Menschen. 
Körperliche und psychische Anspannung kennzeichnen den Berufsalltag. 
Ab Di, 13.4.21, 19 - 20 Uhr, 5 x, Gabi Staudt, Gebühr: 26,00 €, Kurs-Nr: WI 5220 
 
Hatha-Yoga am Morgen - auch für Männer – Onlinekurs - Körperhaltung und bewusstes Atmen können die Gesundheit und das Wohlbefinden 
positiv unterstützen. Ab, Fr, 16.4.21, 9.00 - 10 Uhr, 5 x, Gabi Staudt, Gebühr: 26,00 €, Kurs-Nr: WI 5221 
 
Pilates – Onlinekurs - Das Geheimnis einer tollen Ausstrahlung liegt vor allem in einer anmutigen Körperhaltung.  
Ab Sa, 10.4.21, 14 - 15 Uhr, 5 x, Inna Schink, Gebühr: 24,00 €, Kurs-Nr: WI 5416 
 
Sanftes Rückentraining und ganzheitliche Gymnastik - auch für Männer – Onlinekurs - Viele Beschwerden werden durch Bewegungsmangel 
oder einseitige Belastung am Arbeitsplatz und im Haushalt verursacht.  
Ab Mo, 12.4.21, 19 - 20 Uhr, 5 x, Gabi Staudt, Gebühr: 24,00 €, Kurs-Nr: WI 5608 
 
Rückenfit - Vormittagskurs für Teilnehmer mit Vorkenntnissen - auch für Männer – Onlinekurs - Um Rückenbeschwerden vorzubeugen ist 
eine aktive Wirbelsäulengymnastik notwendig.  
Ab Do, ab 15.4.21, 9.00 - 10 Uhr, 5 x, Gabi Staudt, Gebühr: 24,00 €, Kurs-Nr: WI 5609 
 
 
Blended Learning = Ein Teil der Termine wird online, der andere Teil ggf. vor Ort durchgeführt  
Die Kurse starten online und können ggf. in Präsenzkurse geändert werden.  
 
Englisch B1/B2 für den Beruf - Blended Learning - In einer stark exportorientierten Wirtschaft wie in Deutschland gehören gute Englischkenntnisse 
- branchenübergreifend - heutzutage in den Alltag.  
Ab Di, 13.4.21, 17.30 - 18.30 Uhr, Bibiana Gomez Bolanos, ggf. Kom. Bildungszentrum Hettingen, Gebühr: 48,00 € bei mind. 6 Teilnehmer, 9 x;  
ab 7 Teilnehmer, 10 x, Kurs-Nr: AK 2101 
 
Spanisch für Einsteiger A1.1 „Paso a paso“ - Blended Learning - Sie haben Lust Spanisch zu sprechen und zu verstehen? Dann lassen Sie uns 
gemeinsam Ihre ersten Schritte in der spanischen Sprache gehen.  
Ab Mo, 12.4.21, 17.30 - 19 Uhr, Bibiana Gomez Bolanos, ggf. Kom. Bildungszentrum Hettingen, Gebühr: 72,00 € bei mind. 6 Teilnehmer, 9 x;  
ab 7 Teilnehmer, 10 x; Kurs-Nr: AK 2201 
 
Spanisch lernen A2, Reise, Kultur und Konversation - Blended Learning - „Hasta la vista...“ haben Sie schon drauf. Für Mallorca reicht es 
gerade so, doch Spanisch ist die Weltsprache Nr. 2.  
Ab Do, 15.4.21, 18 - 19 Uhr, Bibiana Gomez Bolanos, ggf. Kom. Bildungszentrum Hettingen, Gebühr: 48,00 € bei mind. 6 Teilnehmer, 9 x; ab 
7 Teilnehmer, 10 x, Kurs-Nr: AK 2202 
 
ZENbo Balance - ein ganzheitliches Body & Mind Trainingsprogramm - Blended Learning - … ein Kursangebot, das Meditation und ZEN  
mit klassischen westlichen Entspannungsverfahren und fernöstlichen Bewegungsübungen, wie Qi Gong und Yoga vereint.  
Online findet der Kurs in der Zeit von 19.00 - 20.00 Uhr statt. Als Präsenzkurs von 19.00 - 20.30 Uhr, ab Mi, ab 14.4.21, 6 x, Nadine Sukman,  
ggf. Kom. BZ Hettingen, Gebühr: 45,00 € für 6 Termine á 90 Minuten, Kurs-Nr: AK 5351 
 
Indian Balance® Eine Kombination aus Sport & Entspannung - Blended learning - Muskeln kräftigen und dehnen und dabei entspannen, 
relaxed sein! Eine perfekte Vereinigung von Komponenten eines Rücken-Bauch-Beine-Po (R-BBP)- und eines Stretching-Trainings mit Meditation. 
Gunter Grüninger, Gebühr: 48,00 € 
Ab Do, 8.4.21, 20.15 - 21.15 Uhr, 10 x, ggf. Bürgerhaus-Kettenacker, Kurs-Nr: AK 5501 
Ab Fr, 9.4.21, 18 - 19 Uhr, 10 Termine, ggf. Kom. Bildungszentrum Hettingen, Kurs-Nr: AK 5502 
 
Line Dance Irish & More - Blended learning - Line Dance gibt es nicht nur zu Western- und Countrymusik. Genau so verbreitet ist es zu Irish Pub 
und aktuell sogar zu Pop- und Rockmusik. Die Choreographien sind dem jeweiligen Musikstil angepasst. Ab Fr, 9.4.21, 20 - 21 Uhr, 10 x,  
Gunter Grüninger, ggf. Winterlingen Halle Friedrichstraße, Gebühr: 48,00 €, Kurs-Nr: WI 5760 
 
Die digitalen Kurse werden auf der Plattform Microsoft Teams angeboten. Sie benötigen hierfür ein EDV-Gerät mit Internetanschluss, 
Mikrofon und Lautsprecher und eine E-Mail-Adresse.

AMTSBLATT DER STADT GAMMERTINGEN - Nr. 13 vom 01. April 2021 13



 
 
 
 

Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. 
Wir suchen ab 01.07.2021 und zunächst befristet bis 
31.12.2024 eine/n Koordinator/in (m/w/d) für die Geschäftsstelle Lan-
desradfernwege Schwäbische Alb in Vollzeit  
Der Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. (SAT) ist die touristische Dach-
organisation für die Schwäbische Alb mit Sitz in Bad Urach. Der Verband um-
fasst 10 Landkreise sowie den Stadtkreis Ulm und ca. 160 Kommunen. Die 
Region ist mit 5,7 Mio. Übernachtungen pro Jahr und einem Vielfachen an 
Tagesbesuchern eine bedeutende Tourismusdestinationen in Baden-Würt-
temberg. Unsere (ur-) geschichtlichen Alleinstellungsmerkmale samt fünf-
UNESCO Auszeichnungen, beispielsweise die Fundstätten der ältesten 
Kunstwerke und Musikinstrument der Menschheit, unterscheiden uns deut-
lich von anderen Regionen.  
Zur ADFC-Zertifizierung, Vermarktung und Weiterentwicklung der Landes-
radfernwege der Schwäbischen Alb richtet der SAT ab Sommer 2021 eine 
Geschäftsstelle ein, die sich zunächst vorrangig um die Radfernwege Hohen-
zollernradweg, Schwäbische Alb Radweg sowie Alb-Neckar-Hohenlohe-Os-
talb Radweg (Arbeitstitel) kümmert.  
Ihr Aufgabengebiet: 
• Ansprechperson für Institutionen und Geschäftspartner 
• Koordination der Wegepflege und Wegeinfrastruktur sowie der Koopera-

tionspartner 
• Vermarktung der Landesradfernwege und Entwicklung von Kooperati-

onsmodellen 
• Budgetverwaltung 
• Kunden-/Gästemanagement 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Ihr Profil:Ausbildung im Bereich Tourismus oder Verwaltung 
• Erste Erfahrungen in den oben genannten Bereichen 
• Hohes Maß an Selbstständigkeit sowie organisatorisches Geschick 
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick 
• Erfahrung im Management touristischer Wege und Regionskenntnisse 

von Vorteil 
• Affinität zu Rad- und Outdoorsportarten 
• PKW-Führerschein  
Wir bieten Ihnen:Unsere Arbeitsweise ist geprägt von Teamgeist und fla-
chen Hierarchien. Wir bieten Ihnen modern ausgestattete Büros in land-
schaftlich reizvoller Umgebung, ein kreatives Umfeld und die Möglichkeit zu 
selbstständigem Arbeiten. Möchten auch Sie den Tourismus auf der Schwä-
bischen Alb weiter voranbringen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!  
Das Arbeitsverhältnis ist zunächst bis 31. Dezember 2024 befristet. Dienst-
sitz ist in Bad Urach. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD EG 8. 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Nennung des möglichen Eintritts-
termins bis 10. April 2021. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an 
Dagmar Keller, keller@schwaebischealb.de. Fragen zu Ihrem künftigen Auf-
gabengebiet beantwortet Ihnen unsere Themenmanagerin Rad, Ursula Teu-
fel, Tel. 0 71 25 / 93 930 28. 
 
 
 
 
 
 

 WIS GmbH Landkreis  
Sigmaringen und  

Stadt Gammertingen 

Hilfestellungen für Unternehmen und SelbstständigeIm Internet ha-
ben sowohl die Stadt Gammertingen unter www.gammertingen.de als 
auch unsere interkommunale Wirtschafts- und Standortmarketinggesell-
schaft im Landkreis Sigmaringen WIS GmbH unter www.wirtschaftsra-
dar.net tagesaktuelle Informationen und Hilfestellungen für Unternehmen 
und Selbständige zusammengestellt.  
 

LEADER Mittlere Alb e. V. 

Kiloweise Projektanträge von Vereinen und Kultur-
akteurenAm 23. März 2021 hat der LEADER-Beirat 
36 Projektanträge besprochen. Das Regionalma-
nagement hatte vorher kiloweise Projektunterla-
gen an die Beiratsmitglieder verschickt. 
Elisabeth Markwardt und Hannes Bartholl vom LEA-
DER-Regionalmanagement freuen sich über die zahl-
reichen Projektanträge. Foto: LEADER Mittlere Alb 

Am 23. März 2021 hat der Beirat der LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb 
in einer mehrstündigen Sitzung wieder neue Projekte zur Förderung ausge-
wählt. Insgesamt standen 36 Projektanträge zur Auswahl – davon sollen 23 
Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets sowie 5 LEADER-Kulturpro-
jekte nun Fördermittel erhalten. Elisabeth Markwardt und Hannes Bartholl 
vom LEADER-Regionalmanagement freuen sich sehr über die zahlreichen 
Projektanträge – insbesondere von lokalen Vereinen und Kulturakteuren – 
und das damit verbundene Engagement der regionalen Akteure. Der Beirat 
hat im konstruktiven Austausch die inhaltlich wertvollsten Projekte zur För-
derung ausgewählt. Da das vorhandene Budget deutlich überzeichnet war, 
konnten nicht alle Anträge einen Zuschlag erhalten. Gefördert werden bei-
spielsweise Vorhaben zur Stärkung der Vereinsarbeit, im Bereich von Ju-
gend-, Freizeit- und Kulturaktivitäten sowie der Dorfentwicklung oder zur 
Sicherung der Grundversorgung.   
Auch bei den LEADER-Kulturprojekten konnten die 5 eingereichten Projekt-
anträge – bei allen handelt es sich um Kulturveranstaltungen – mit insge-
samt über 50.000 Euro Fördergelder versehen werden. Das Regionalmana-
gement wird alle Anträge beim Land anmelden und zusätzliche Fördermittel 
beantragen. Weitere Informationen zu den Projekten, die eine Förderung er-
halten, finden Sie in den kommenden Wochen auf unserer Homepage 
www.leader-alb.de.  
Neue LEADER-Projekte gesucht – 300.000 Euro EU-Gelder verfüg-
barDie Region Mittlere Alb stellt 300.000 Euro LEADER-Mittel für die För-
derung Ihrer Projekte zur Verfügung. Ab dem 26. März 2021 können Sie Pro-
jektanträge beim Regionalmanagement in Münsingen einreichen. Die 
Abgabefrist endet am 07. Mai 2021. Voraussichtlich am 16. Juni 2021 wird 
der Beirat der LEADER-Aktionsgruppe über die Projektförderung entschei-
den.  
Was kann gefördert werden 
Es können Projekte gefördert werden, die zu einem der Handlungsfelder Le-
benswerte Dörfer, Soziales und kulturelles Leben und Regionale Wirt-
schaft passen. Die LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb macht sich für den 
Erhalt und die Weiterentwicklung unserer attraktiven ländlichen Region 
stark. Dafür werden innovative Ansätze für zukunftsfähige Lösungen von 
den Menschen vor Ort gebraucht.  
Förderbedingungen 
Grundvoraussetzung für eine Förderung aus LEADER ist eine hinreichende 
Projektreife. Projekte sollen nach der Auswahl am 16. Juni 2021 zeitnah be-
willigt werden können. Das heißt, dass zum Zeitpunkt der Projektauswahl 
die für eine Bewilligung notwendigen Vorbereitungen weitgehend abge-
schlossen sein sollen (zum Beispiel 3 Angebote, evtl. Baugenehmigungen, fi-
naler Kosten- und Finanzierungsplan/Finanzierungszusage der Hausbank). 
Weitere Informationen zu den Bedingungen finden Sie unter www.leader-
alb.de oder erhalten Sie direkt beim Regionalmanagement.  
Für alle Projekte, die bis zum 07. Mai 2021 eingegangenen sind, stehen 
300.000 Euro EU-Fördermittel zur Verfügung. Dazu kommen weitere Lan-
desmittel aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum sowie dem IMF-
Programm – Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum. Inte-
ressierte können sich an die Regionalmanager Elisabeth Markwardt 
(07381/402 97-02, markwardt@leader-alb.de) und Hannes Bartholl 
(07381/402 97-01, bartholl@leader-alb.de) in der Geschäftsstelle in Münsin-
gen wenden. Beide beraten Sie gerne zu inhaltlichen wie auch programm-
bezogenen Fragen. Weitere Informationen zum Förderaufruf und zu den An-
tragsbedingungen unter www.leader-alb.de. 
 
 
 
 
 
 
                     

Deutsche Rentenversicherung 
Das kostenfreie Service-Telefon der Deutschen Rentenversicherung ist 
unter der Telefonnummer 0800 1000 4800 erreichbar. Versicherte können 
Anträge auch auf elektronischem Weg über unsere Online-Dienste unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de stellen. Des Weiteren steht Ihnen zu-
sätzlich von Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unsere 
Außenstelle in Sigmaringen unter der Telefonnummer: 07571 7452-0 
zur Verfügung. 

 
Caritasverband für das Dekanat  

           Sigmaringen-Meßkirch e. V.  
Auch während der Corona-Krise stehen wir mit unseren Beratungsdiens-
ten - telefonisch oder per E-Mail - den Menschen in unterschiedlichen 
Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite. Menschen in problembehafteten Le-
benslagen, mit einer psychischen Erkrankung, Schwangere, Menschen mit 

Ferienregion „Im Tal der Lauchert“

Wirtschaftsförderung

Behörden und Beratungsstellen
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Migrationshintergrund, Pflegebedürftige und pflegende Angehörige etc. 
können sich mit Beratungs- und Hilfebedarf an uns wenden. Zentrale Tele-
fonnummer 07571 73 01-0 und/oder auf die E-Mail info@caritas-sigmarin-
gen.de 
 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
Eine Außenstelle der Sigmaringer Ehe-, Familien- und Lebensberatung EFL 
steht in Gammertingen für Personen zur Verfügung, die Hilfe in einer Le-
benskrise oder allgemeinen Problemsituation brauchen. Informationen 
und Anmeldungen im Sekretariat der Beratungsstelle in Sigmaringen: In 
der Vorstadt 2 (Eingang Burgstraße 2 - 4), Tel. 07571 5787, E-Mail: bera-
tung@efl-sigmaringen.de, Homepage: www.efl-sigmaringen.de 
 
 

Landkreis Sigmaringen  
Hotline „Zuhören für Familien“ wieder aktivAb sofort sind Berater und 
Therapeuten von Erziehungsberatungsstelle, Beratungsstelle für Kinder und 
Jugendliche bei sexueller Gewalt, Beratungsstelle Häusliche Gewalt, Sucht-
beratungsstelle, sowie die Ehe- Familien und Lebensberatungsstelle und 
Haus Nazareth rund um die Uhr für Sie erreichbar. Außerhalb der gewohnten 
Sprechzeiten, wochentags ab 16.30 Uhr sowie an Wochenenden und an Fei-
ertagen wählen Sie die Nummer 0170 2208012. Nutzen Sie das Angebot, 
wenn Sie in diesen schwierigen Zeiten einen Rat und Unterstützung benö-
tigen.  

Krebsberatungsstelle Sigmaringen  
Auskünfte und telefonische Terminvereinbarung von Montag - Frei-
tag von 8.00 Uhr - 13.00 Uhr. Als Betroffener und Angehöriger erhalten 
Sie bei uns unmittelbare Unterstützung, wie auch längerfristige Begleitungs-
angebote. Kontakt unter Telefon 07571 729645-0 oder per Email 
info@krebsberatung-sigmaringen.de  
 

Telefonische Sprechstunden  
der Kreisbehindertenbeauftragten 

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation finden die nächsten Sprech-
stunden ausschließlich telefonisch statt. Sie können Ihre Anliegen auch 
jederzeit gerne über die Postanschrift oder per E-Mail richten. Petra Knaus, 
Unterdorfstr. 8, 72488 Sigmaringen-Laiz, E-Mail: kbb@landkreis-sig.de, 
Mobil: 0160 98 40 61 98. 
Termine für telefonische Sprechstunden: 
• Donnerstag, 29. April 2021 von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr  
 

Bundesagentur für Arbeit 
Alle Rufnummern auf einen Blick  

 

Offene Sprechstunde für Angehörige von Suchtkranken  
Die Suchtberatungsstelle Sigmaringen bietet immer einmal im Monat eine 
offene Sprechstunde für Angehörige von Suchtkranken an. Das Angebot 
richtet sich an alle Angehörigen (Ehe-bzw. Lebenspartner/innen, erwach-
sene Geschwister, Jugendliche und erwachsene Söhne und Töchter von 
suchtkranken Eltern), die Fragen im Zusammenhang einer Suchterkrankung 
klären und sich über Hilfsangebote für sich selbst und für Betroffene infor-
mieren möchten. Eine Anmeldung für diese Sprechstunde ist nicht erfor-
derlich. Das Angebot ist kostenfrei und steht selbstverständlich unter Ver-
schwiegenheit. Der Termin für die nächste Sprechstunde ist am 

Dienstag, 13. April 2021 von 16.00 – 17.00 Uhr an der Suchtberatungs-
stelle, Karlstr. 29 in Sigmaringen. Der darauffolgende Termin ist: Diens-
tag, 04. Mai 2021 von 16.00 – 17.00 Uhr 
 
 
 

 
 

Jugendzentrum  
„Alte Strickerei Gammertingen“ 

 
Steinbeisstraße 1 (im UG der ehemaligen Textilfabrik Maute) 
Tel.: 07574 5659875, Fax: 07574 5659874 
E-Mail: Jugendzentrum@Gammertingen.de 
Homepage: http://www.facebook.de/jugendhausgammertingen 
Otto Sommer (Jugendbeauftragter) 
Mobil: 0178 2923094, E-Mail: o.sommer@mariaberg.de 
Frank Steng 
Mobil: 0178 2923097, E-Mail: f.steng@mariaberg.de 

 
 
 

Jugendsozialarbeit an allen Gammertinger Schulen 

Die Schulsozialarbeit Gammertingen ist auch in dieser Zeit für Schüler und 
Eltern da (Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 15.00 Uhr)! 
Ich helfe gerne bei Schwierigkeiten weiter oder bin für Euch da, wenn Ihr 
jemanden zum Reden braucht. Wer sich mal auspowern möchte: Wir haben 
Boxsäcke!  
Michael Egerter 
Tel.: 07574 406-222, Mobil: 01577 7911216 
E-Mail: m.egerter@mariaberg.de 
Instagram-Account: schulsozi_gtg  
 
 
 
 
 
 
 

Online-Angebote der Elternbildung ElefAnt 
 Im Rahmen der Elternbildungsreihe ElefAnt bietet die Fachstelle Familie am 
Start eine Online-Vortragsreihe an. In den verschiedenen Veranstaltungen 
wird den Herausforderungen und den Fragen nachgegangen, mit denen Fa-
milien aktuell konfrontiert sind.  
Die bisher stattgefundenen Online-Veranstaltungen, wurden mit großem In-
teresse wahrgenommen und von den teilnehmenden Eltern sehr positiv be-
wertet.  
So laden wir Sie dazu ein, sich auch dem Thema des vierten und letzten On-
line-Vortrags dieser Reihe zu widmen. Diesmal als Download, sodass Sie 
ihn jederzeit anschauen können:  
Gemeinsam sind wir stark!  
• Was macht Lust auf den bunten Erziehungsalltag? 
• Wie kann das Teamgefühl in der Familie gestärkt werden? 
• Wie können Freiräume für jeden geschaffen werden? 
• Wie kann mit Spannungen und Herausforderungen umgegangen wer-

den?  
• Welche Strukturen und Regeln, welche Tipps für eine gelingende Kom-

munikation helfen, das Familienleben positiv zu gestalten?   
Referentin: Susanne Kopp, Dipl. Sozialpädagogin FH, ist tätig im Haus Na-
zareth im Bereich Familienbildung. Seit vielen Jahren leitet sie Elterntreffs 
und ist Referentin von STÄRKE-Kursen und Vorträgen im Rahmen der El-
ternbildung.   
Aus dieser Erfahrung kennt sie die Fragen und Themen, die viele Eltern be-
schäftigen und möchte mit diesem Angebot praktische Anregungen geben, 
damit das „Abenteuer Familie“ für alle als erfüllend erlebt wird. Der Vortrag 
ist dieses Mal aufgezeichnet und jederzeit abrufbar zum Download, sodass 
Sie ihn anschauen können, wann immer Sie Zeit haben. Bei Interesse wen-
den Sie sich mit einer Mail an die Fachstelle Familie am Start und Sie erhal-
ten den entsprechenden Link zugesandt. tanja.brugger@lrasig.de 
 
 

Kinder- und Jugendarbeit

Kindergarten / Schulen

Werbung im Amtsblatt – informativ und preiswert 

Anzeigenschluss Dienstag 15.00 Uhr
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Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs „Städtisches 
Altenpflegeheim St. Elisabeth“ festgestellt. 

Am 19. Januar 2021 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss 2019 des Ei-
genbetriebs „Städtisches Altenpflegeheim St. Elisabeth“ wie folgt festgestellt:  
Bilanzsumme 2019                 3.422.329,46 € 
                                                    davon Aktivseite 
Anlagevermögen                          2.918.912,72 € 
Umlaufvermögen                             503.416,74 €  
                                                 davon Passivseite 
Eigenkapital                                  1.395.664,90 € 
Sonderposten                                  872.789,00 € 
Rückstellungen                                275.400,00 € 
Verbindlichkeiten                             878.475,56 €  
Gewinn- und Verlust-Rechnung 2019 
Summe der Erträge                       3.564.317,18 € 
Summe der Aufwendungen          3.564.147,24 € 
Jahresüberschuss                                   169,94 €  
Der Jahresüberschuss in Höhe von 169,94 € wird auf die neue Rechnung 
vorgetragen. Die Summe der Verlustvorträge in Höhe von 20.871,78 € ver-
mindert sich durch den Jahresüberschuss auf 20.701,84 €.  
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2019 liegen in der Zeit vom 6. bis 
zum 14. April 2020 öffentlich zur Einsichtnahme, im städtischen Bürger- 
und Tourismusbüro im neuen Schlossflügel Zimmer E. 20 aus. Auf Grund der 
aktuellen Beschränkungen bitten wir um vorherige telefonische Anmeldung.  
gez. Holger Jerg, Bürgermeister  

 
Besuche in St. Elisabeth 

Die aktuelle CoronaVO über den verlängerten Lockdown schränkt 
weiterhin die Besuchsregelungen für Alten- und Pflegeheime im 
Land ein. 
 

Der Zutritt von Besuchern und externen Personen, (Ärzte, Therapeuten, 
Seelsorger, Ehrenamtliche und sonstige Dienstleister) ist nur nach vor-
herigem, negativen Corona-Test und dem Tragen eines FFP2–Atem-
schutzes zulässig.  

Der Test darf höchstens bei Antigen-Tests 48 h, 
bei PCR-Tests höchstens drei Tage (72 h) alt sein.  

Testmöglichkeiten für Besucher im Altenpflegeheim: 
Montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags 
von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr.   
Die Tests werden im räumlich abgetrennten alten Eingang (Treppe) 
durchgeführt. 

 

Die Türen in St. Elisabeth sind wegen der anhaltenden Corona-Pandemie, 
nach wie vor aus Sicherheitsvorkehrungen im Interesse der Bewohner, ge-
schlossen. Dennoch können Besucher die Klingel für einen Besuch nutzen 
oder sich bei Bedarf telefonisch unter 07574 406-440 melden.  
Grundsätzlich gelten nach wie vor die Regelungen der Corona-Verordnung, 
die Sie bereits kennen.  
Es gelten folgende Besuchsregelungen: 
• Besuchszeiten sind nur noch am Nachmittag von 14.00 Uhr - 17.00 

Uhr möglich. 
• Die Besuchszeit wird auf 30 Minuten beschränkt. 
• Jeder Bewohner darf höchstens ein Besucher pro Tag empfangen. Kin-

der dürfen die Einrichtung nicht betreten. 
• Kommen zwei Besucher gleichzeitig, müssen sie im selben Haushalt le-

ben.  
• Der Aufenthaltsraum im Wohnbereich darf vom Besucher nicht betreten 

werden. 
• Die Maskenpflicht (FFP2) gilt während des ganzen Aufenthaltes, auch 

in den Bewohnerzimmern – ein Nichteinhalten stellt eine Ordnungswid-
rigkeit dar. 

• Die Abstandsregelung von 1,50 m ist einzuhalten – auch in den Be-
wohnerzimmern. 

• Der Selbstauskunftsbogen muss ausgefüllt werden – die Händedes-
infektion ist Pflicht. 

• Verzichten Sie auf einen Besuch, wenn Sie Symptome zeigen. 

 
 
 
 
 
 

 
Rubrik Musik und Chöre 
 

Stadtkapelle Gammertingen e. V. 
Halleluja! Es ist so weit, der Osterhase macht sich bereit! 
Doch nichts ist wieder, wie es war, noch immer herrscht Lockdown wie letztes 
Jahr. Aber wir wollen nicht nur meckern und schimpfen, sondern erwarten 
schon schnellstmöglich das Impfen. Denn nur so, das können wir hoffen, ste-
hen die Probelokaltüren bald wieder offen und vielleicht gibt es im Osternest 
für jeden auch einen Corona-Test. So wünschen wir allen nur das Beste, bleibt 
gesund und ein frohes Osterfest! 
 
 
Rubrik Brauchtum 
 

Narrenzunft „Horig“ Gammertingen e. V. 
Hallo zusammen, wer für die Fasnet 2022 noch ein neues Häs, Pullover, So-
cken, Schal, Handschuhe usw.… braucht, sollte dies bis aller spätestens 
Ende Juni bei unserer Häswartin Nadine Wassmer (07574 921554) bestel-
len. 

Öffnungszeiten   
Stadtbücherei Gammertingen 
Aufgrund der aktuellen Corona-Verord-
nung des Landes Baden-Württemberg 
bleibt die Stadtbücherei weiterhin für 
den Publikumsverkehr geschlossen. Selbstverständlich entstehen Ihnen 
während der Schließzeit keine Mahn- bzw. Versäumnisgebühren. Gleich-
wohl besteht eine eingeschränkte Möglichkeit Medien auszuleihen. Dazu 
müssen Sie wissen welche Medien Sie gerne hätten. Die gewünschten 
Medien können Sie über unseren Online-Katalog (wwwopac.rz-
kiru.de/gammertingen) recherchieren. Dann rufen Sie uns zu folgenden 
Zeiten an: Dienstag: 15.00 Uhr - 17.00 Uhr, Mittwoch: 10.00 Uhr - 
12.00 Uhr, Donnerstag: 15.00 Uhr - 17.00 Uhr, Freitag: 15.00 Uhr - 
17.00 Uhr (Bitte beachten Sie, dass diese Zeiten nicht den üblichen Öff-
nungszeiten entsprechen) oder schicken uns eine E-Mail (stadtbueche-
rei@gammertingen.de). Wir hinterlegen die Medien dann in unseren 
Abholfächern. Entliehene Medien können Sie über unseren Rückgabeau-
tomaten abgeben. Darüber hinaus können Sie über unsere Onleihe wie 
gewohnt elektronische Medien ausleihen. Bei Fragen rufen Sie uns zu den 
oben genannten Zeiten gerne an (07574 406-350).

Stadtbücherei Gammertingen

Städt. Altenpflegeheim St. Elisabeth 

 

TÄGLICH
LECKERES
FRISCHES
ESSEN.

S T .  E L I S A B E T H  |  G A M M E R T I N G E N

ESSEN AUF

WIR FREUEN UNS AUF IHREN ANRUF

TEL.: 07574 406-402
www.gammertingen.de/de/essen-auf-raedern

Unser hauseigenes Küchenteam kocht täglich mit viel  
Liebe frische, gesunde Mahlzeiten und liefert sie heiß und 
pünktlich zu Ihnen nach Hause.

Vereinsmitteilungen



Rubrik Soziales 
 

Deutsches Rotes Kreuz – Ortsverein Gammertingen  
BLUTSPENDETERMIN am FREITAG, 16. April 2021 
Coronabedingt findet unsere Blutspendeaktion aufgrund der aktuell notwen-
digen Hygienemaßnahmen wieder in der Alb-Lauchert-Sporthalle, Josef-
Wiest-Straße 3 in Gammertingen von 14.30 Uhr - 19.30 Uhr NUR MIT 
VORHERIGER TERMINRESERVIERUNG statt. 
Reservierung unter:   
https://terminreservierung.blutspende.de/m/alb-lauchert-halle-gam-
mertingen  
Alle Informationen zur Terminreservierung, sowie den nötigen Voraussetzun-
gen, entnehmen Sie bitte den Anweisungen bei Ihrer Reservierung.  
Bei Fragen bezüglich Ihrer Blutspende können Sie gerne die kostenlose SPEN-
DERHOTLINE unter 0800 11 949 11 telefonisch erreichen.  
Nach stetig rückläufiger Spendenbereitschaft bitten wir Sie um Ihre 
Unterstützung. Ihre freiwillige und unentgeltliche Blutspende beim Deut-
schen Roten Kreuz sichert seit 1952 die Versorgung der Patienten in Deutsch-
land, die auf Transfusionen von Blutpräparaten angewiesen sind. Blutspender 
sind ganz besondere Menschen, denn sie übernehmen mit ihrer Blutspende 
gesellschaftliches Engagement und übernehmen Verantwortung. Helfen Sie 
uns, damit wir Ihnen und Anderen helfen können. 
 

Sozialverband VdK – Ortsverein Gammertingen 

Liebe VdKlerinnen und VdKler, wir wünschen Euch ein frohes Osterfest und 
hoffen, dass Ihr alle gesund seid. Auf ein baldiges Wiedersehen warten wir 
mit Sehnsucht. Bleibt weiterhin Achtsam und steckt euch nicht mit Corona 
an. Bis bald! 
 
Rubrik sonstige Vereine und Organisationen 
 

Aquarienfreunde Alb-Lauchert e. V. 
Stüblesdienst - nur zum Füttern und Pflegen der Aquarien - in der KW 14 
von Montag, 5. April – Sonntag, 11. April 2021 Kornelia Kunzelmann. 

 
 

 
 
  

Katholische Kirchengemeinde Gammertingen 

Stand heute (Montag, 29. März 2021) finden die Gottesdienste unter 
Vorbehalt statt. Wir bitten Sie, die aktuelle Tagespresse, die Homepage 
und die Aushänge in den Schaukästen der Kirchengemeinde zu beachten.   
Wir werden uns selbstverständlich an die Vorgaben der Gemeindeverwal-
tungen und des Gesundheitsamtes halten. Unser Erzbischof spricht die Emp-
fehlung aus, die Präsenzgottesdienste ab einer Inzidenz von 300 abzusagen. 
Wir bitten Sie von Herzen, Eigenverantwortung zu übernehmen und daran 
zu denken, dass jeder Gottesdienst ein Angebot ist und es auf ihre Zustim-
mung ankommt. Nutzen Sie daher die Angebote im Fernsehen und im In-
ternet.  
Donnerstag, 01.04.21 - Gründonnerstag 
18.30 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche in Gammertingen. (Pfr. Drescher) (60 
Plätze) Anschl. Betstunde. 
20.00 Uhr Betstunde in der Pfarrkirche in Feldhausen. (34 Plätze) 20.00 Uhr 
Betstunde in der Pfarrkirche in Kettenacker. (26 Plätze)  
Freitag, 02.04.21 - Karfreitag 
10.00 Uhr Kinderkreuzweg in der Pfarrkirche in Gammertingen. (Teufel-Rick) 
(60 Plätze) 
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie in der Pfarrkirche in Gammertingen. (Stehle) 
(60 Plätze) 
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie in der Pfarrkirche in Feldhausen. (Heißel)  
(34 Plätze) 
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie in der Pfarrkirche in Kettenacker. (Eisele)  
(26 Plätze)  
Samstag, 03.04.21 - Karsamstag 
20.30 Uhr Feier der Osternacht als Freiluftgottesdienst auf dem Kirchplatz 
in Gammertingen. (Drescher) 
20.30 Uhr Feier der Osternacht als Freiluftgottesdienst auf dem Kirchplatz 
in Feldhausen. (Eisele) 
20.30 Uhr Feier der Osternacht als Freiluftgottesdienst vor dem Bürgerhaus 
in Kettenacker. (Wassmer)   
Sonntag, 04. April 2021 - Ostersonntag 
10.15 Uhr Hl. Messe zu Ostern mit Weihe des Weihwassers und Segnung 
der Osterspeisen in der Pfarrkirche in Gammertingen. (Drescher) (60 Plätze) 

8.45 Uhr Wortgottesfeier zu Ostern mit Weihe des Weihwassers und Seg-
nung der Osterspeisen in der Pfarrkirche in Feldhausen. (Stehle) (34 Plätze)  
Montag, 05.04.21 - Ostermontag 
19.00 Uhr Orgelvesper in der Pfarrkirche in Gammertingen. (Stehle/Roggen-
stein) (60 Plätze) 
8.45 Uhr Hl. Messe zu Ostern mit Weihe des Weihwassers und Segnung der 
Osterspeisen in der Pfarrkirche in Kettenacker. (Drescher) (26 Plätze)  
Freitag, 9. April - Freitag der Osteroktav 
19.00 Uhr Hl. Messe in Bronnen. (Pfr. Drescher) (15 Plätze) 
Sonntag, 11. April 2021 - 2. Sonntag der Osterzeit 
10.15 Uhr Wortgottesfeier in der Pfarrkirche in Gammertingen. (Diakon Ei-
sele) (60 Plätze)  
Ab sofort müssen in den Gottesdiensten wie überall im öffentlichen 
Leben medizinische Mund‐ und Nasenschutz‐Masken auch während 
des Gottesdienstes getragen werden! Dies gilt auch für Freiluftgottes‐
dienste. Wir bitten um Beachtung!  
Orgelvesper am Ostermontag 
Eine österliche Orgelvesper findet am Ostermontag, 5. April 2021 um 
19.00 Uhr in der St. Leodegarkirche in Gammertingen statt. In diesem Or-
gelvespergottesdienst wird das Osterfest im Rahmen des Kirchlichen Abend-
gebet, der Vesper, gewürdigt. Sie wird liturgisch gestaltet durch Diakon 
Harald Stehle mit Leander Stork und angereichert mit einer musikalischen 
Ausgestaltung durch Anton Roggenstein an der Orgel: ein musikalisch, freu-
dig ertönendes „Halleluja“!  
SENIORENTREFFEN im Fidelishaus? - Fällt leider immer noch aus! 
Doch Ostern kommt, das Fest des Lebens! 
Wer denkt und glaubt, hofft nicht vergebens, denn Gottes Kraft wirkt jeder-
zeit! Das zeigt des Frühlings Herrlichkeit: Das Vogelgezwitscher, das frische 
Grün und all die Knospen, die bald erblüh n. Wir wünschen allen ein frohes, 
gesegnetes Osterfest und freuen uns auf einen Seniorengottesdienst in un-
serer großen Kirche am Donnerstag, 22. April 2021 um 14.30 Uhr.  
 
 
 
  
                                                               

Verbundkirchengemeinde Gammertingen-Trochtelfingen-
Evangelische Kirchengemeinde Gammertingen 

Gründonnerstag, 1. April 2021 
19.00 Uhr Gottesdienst in Gammertingen (Rose)    
Karfreitag, 2. April 2021 
9.00 Uhr Gottesdienst in Veringenstadt (Deißinger) 
10.15 Uhr Gottesdienst in Gammertingen (Deißinger)      
10.00 Uhr Gottesdienst in Mariaberg (Danner)  
Karsamstag, 3. April 2021 
19.00 Uhr Familienosternachtfeier im Freien in Veringenstadt 
(Deißinger/Team): Beginn im Innenhof der Schule, gemeinsamer Gang zur 
Mühlberghöhle  
Ostersonntag, 4. April 2021 
6.00 Uhr Osternachtfeier Gammertingen (Deißinger) 
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Kirchen und religiöse Gemeinschaften

Kontaktnachverfolgung  
nach der Corona-Verordnung 

Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottes-
dienst! Nach §2  der Verordnung der Kultusministeri-
ums über Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften sowie Veranstaltungen bei Todesfällen vom 15.10.2020 sind wir 
verpflichtet, zur Auskunftserteilung folgende Daten abzufragen. 
 
Name, Vorname des/der Teilnehmer*in: 
 
 
 
 
Datum des Gottesdienstes:  
 
 
 
 
Tel.-Nr. oder Adresse des/der Teilnehmer*in: 
 
 
 
 
 
Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß der 
Corona- Verordnung für Gottesdienste.  
Das Kontaktformular kann auch ausgefüllt mit zum Gottesdienst ge-
bracht werden.





10.15 Uhr Gottesdienst in Gammertingen (Deißinger) 
10.00 Uhr Gottesdienst in Mariaberg (Danner)  
Ostermontag, 5. April 2021 
10.00 Uhr Kindergottesdienst an der Hochbergkapelle in Neufra (Heinzel-
mann/Team) 
10.00 Uhr Gottesdienst (Abendmahl) in Steinhilben (Rose)  
Geöffnete Kirche in der Kar- und Osterwoche 
Während der Osterferien ist die evang. Kirche in Gammertingen von 9.00 Uhr 
bis 19.00 Uhr offen für Besuche. An jedem Tag wird eine Szene aus der Lei-
densgeschichte Jesu dargestellt sein. Kommen Sie doch mal herein, nehmen 
Sie sich einige Minuten Zeit, zum Innehalten, Beten, eine Kerze anzünden.  
Unsere Kirche im Internet 
Die Szenen aus der Passionsgeschichte sind auch im Internet bei Youtube zu 
sehen: An jedem Tag der Karwoche bis Ostersonntag jeweils eine andere Ge-
schichte. Verbunden mit Orgelmusik, der Lesung des jeweiligen Textes und 
einem Impuls kann man die jeweilige Geschichte auf sich wirken lassen. 
Geben Sie dazu unter www.youtube.com ein: „Evangelische Kirchenge-
meinde Gammertingen“. Und Ihr PC bringt Sie in unsere Kirche.  
Ostermontag-Kindergottesdienst an der Hochbergkapelle 
Liebe Familien, wir feiern Ostern! Was feiern wir da eigentlich? Den Frühling? 
Den Osterhasen? Neues Leben? Herzliche Einladung am Ostermontag um 
10.00 Uhr an der Hochbergkapelle in Neufra, mit uns Ostern zu feiern. Wir 
entdecken gemeinsam die Ostergeschichte mit den Eseln Juna und Jakob. Sie 
berichten, was sie erlebten und warum wir heute noch feiern. Die bekannten 
AHA Regeln und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz sind einzuhalten. 
 
Bitte vor, im und nach dem Gottesdienst beachten: 
Für alle Gottesdienste gelten die aktuellen Hygieneregelungen: OP-Maske 
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Ostern

FROHE

Wir wünschen  
all unseren Lesern, 
gerade in dieser  
außergewöhnlichen Zeit, 
ein schönes und 
gemütliches  
Osterfest

Wer Ostern kennt,  
kann nicht verzweifeln. 
 
Dietrich Bonhoeffer (*1906 †1945) 

GmbH

oder FFP2-Maske, Mindestabstand, Anwesenheitsliste, kein Gemeinde- 
gesang. 

 
Evangelische Freie Gemeinde Gammertingen 

Folgende Veranstaltungen finden in unseren Gemeinderäumen in der Stein-
beisstraße 1, Gammertingen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygie-
neregeln statt:  
Donnerstag, 01. April 2021  
Keine Veranstaltung  
Freitag, 02. April 2021  
15.00 Uhr Karfreitag-Gottesdienst mit Abendmahl  
Sonntag, 04. April 2021  
10.00 Uhr Gottesdienst und Sonntagsschule  
Donnerstag, 08. April 2021  
19.00 Uhr Gebetsstunde 
 

Jehovas Zeugen Gammertingen 

Gottesdienste während der Corona-Krise 
Aufgrund der aktuellen Lage finden unsere Gottesdienste nach wie vor per 
Videokonferenz statt. Hinweise, Informationen und das komplette Online-
angebot in Form von Videos und Downloads findet man auf der Website 
jw.org. Audio- und Videoüber tragung bieten neben der gemeinsamen Anbe-
tung auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Wünschen Sie Zu-
tritt zu unserer Videokonferenz in Sigmaringen, erhalten Sie nähere Informa-
tionen über 0175/8130956 oder über E-Mail an: jw-sig@web.de. 
 

Digitaler PRODUKTIONSDRUCK in galaktischer Vielfalt
und professioneller QUALITÄT

Formate:  DIN A3 + SRA 3
NEU:         76,2 x 33,0 cm
                als Broschüre

auch in Kleinauflagen 
Papierqualität von 52-400 g

Produktionsdruck

Qualität

NEU:        76,2 x 33,0 cm
                 als Broschüre

Mittelberg 6 · Gammertingen · Fon 07574 /9301-0 · Fax 07574/9301-30 · info@druckerei-acker.de · www.druckerei-acker.de

GmbH
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Krankentransport DRK Sigmaringen Telefon (07571) 19222 
 
 
Zahnärztlicher Notdienst - Bandansage Sa./So. 
Landkreis Sigmaringen Landkreis Reutlingen 
Tel. (01805) 911-660 Tel.(01805) 911-640     

Tierärztlicher Notdienst - Tierärztl. Kliniken sind ständig dienstbereit  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Haustierarzt!     
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg Tel. (0761) 19240 
  

04.04. Heuberg Apotheke, Stetten a.k.M. 
             Mauritiusplatz 1                                  (0 75 73) 9 53 53  
           Sonnen-Apotheke, Albst.-Truchtelfingen 
             Konrad-Adenauer-Straße 89                 (0 74 32) 54 55 
 
05.04. Turm-Apotheke, Albst.-Tailfingen 
             Hechinger Straße 17                             (0 74 32) 52 71 
 
06.04. Apotheke Leopold, Sigmaringen 
             Leopoldplatz 3                                    (0 75 71) 1 36 65  
           Untere Apotheke, Albst.-Ebingen 
             Marktstraße 11                                       (0 74 31) 22 40 
 
07.04. Zollern-Apotheke, Albstadt Onstmettingen 
           Hauptstraße 65                                   (0 74 32) 2 17 91 
 
08.04. Alb-Apotheke, Albst.-Ebingen 
             Untere Vorstadt 7                                (0 74 31) 5 62 02 

31.03. Herz-Apotheke im Kaufland, Sigmaringen 
             Georg-Zimmerer-Straße 15             (0 75 71) 74 73 39  
           Obere Apotheke, Albst.-Ebingen 
           Marktstr. 44                                           (0 74 31) 32 40 
 
01.04. Palm-Apotheke, Albst.-Ebingen 
             Sonnenstraße 31                                (0 74 31) 5 13 90 
 
02.04. Rathaus Apotheke, Meßstetten 
             Ebinger Straße 2                                   (0 74 31) 67 10  
           Zentral-Apotheke, Gammertingen 
             Sigmaringer Straße 7                            (0 75 74) 22 46 
 
03.04. Bilharz-Apotheke, Sigmaringen 
             Antonstraße 1                              (0 75 71) 7 29 60 60  
           Schloßberg-Apotheke, Albst.-Ebingen 
             Schmiechastraße 50                        (0 74 31) 93 47 94 
 

NOTDIENST DER APOTHEKEN IM MÄRZ/APRIL 2021 - 24 STD.-DIENST 8.30 - 8.30 UHR

ÄRZTLICHER NOTDIENST Tel. 116 117    
Mo. - Do. 18 -  8 Uhr, Mi. 13 - 8 Uhr, Fr. 16 Uhr - Mo. 8 Uhr 
 
Allgemeine Notfallpraxis Sigmaringen 
SRH Krankenhaus Sigmaringen, Hohenzollernstr. 40,  
72488 Sigmaringen  Sa, So und an Feiertagen 8 – 22 Uhr                

ÄRZTE, APOTHEKEN, BEREITSCHAFTSDIENSTE 
www.gesundheitsnetz-deutschland.de   
 
Polizei 110 
Rettungsdienst / Notarzt / Feuerwehr 112

Festnetz 0,14 €/min,  
Mobil max. 0,42 €/min

Hilfen nach Maß - Ambulante Dienste, Assistenzleistungen für Menschen mit 
Behinderung: Gammertingen Tel. 07574/93496817  
SKM Betreuungsverein Sigmaringen Tel. 07571-50767 
Rechtliche Betreuung - Beratung - Vorsorgevollmacht - Patientenverfügung   
Hospizgruppe Veringen-Gammertingen - Hilfe für schwerkranke u. ster-
bende Menschen u. deren Angehörige Tel. 01590/1854025    
Caritasverband Sigmaringen 
Beratungsstelle häusliche Gewalt(BhG)  Tel. 07571/7301-0  
Pflegestützpunkt Landkreis SIG, Hofstraße 12, 88512 Mengen 
Mo-Do 9.30 - 11.30 Uhr Tel.: 07572/7137-368 /-372/ -431 
Do     16.00 - 17.30 Uhr E-Mail: pflegestuetzpunkt@lrasig.de  
Psychosoziale Beratungsstelle 
Laizerstr. 1, 72488 Sigmaringen Tel. 07571-72965-50 oder – 52 
 
HIV-Sprechstunde, Landratsamt SIG, Do ab 14.30 Uhr nach Terminvergabe 
(anonymisiert).  Tel. 07571/102 6401

Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Rathaus Gammertingen Do 
14.00 Uhr-18.00 Uhr, efl-sig@t-online.de Tel. 07571/5787 
 
Beratungsstelle für Kinder u. Jugendliche bei sexueller Gewalt  

Tel. 07571/73010, Fax 07571/730140 
 
Haus der Sozialen Dienste - Mariaberg e.V. - Beratungsstelle für Familien 
mit behinderten Angehörigen  Tel. 07571/7486-0 
 
Interdisziplinäre Frühförderstelle Sig. Tel. 07571/7486-7019 
 
Sprachauffällige Kinder im Vorschulalter 
Praxis Logopädie Mariaberg Tel. 07124/923417 
 
Beratungsstelle für Frühförderung 
Entwicklungsverzögerungen und Tel. 07574/406 210 
Sprachentwicklungsverzögerungen  und 07574/406-217 
 
Jugendbüro Gammertingen 
Otto Sommer, Jugendbeauftragter Tel. 07574/5659875 
Beratung nach telef. Vereinbarung Handy 0178/2923094  
bsg · betreuung siegfried glowiak - Rechtliche  
Betreuung, Vorsorge Vollmachten Tel. 07574/3841, 3836  
Suchtberatungsstelle Außenstelle Gtg. Tel. 07571/4188 
Monika Stebner, Dipl. Soz. Päd (FH) (Sprechstunde nach Vereinbarung)  
Sozialpsychiatrischer Dienst: Landkr. SIG Tel. 07571/7301-0  
Kreuzbundgruppe Gammertingen – Hilfe für Suchtkranke,Treffpunkt, 
Do.,  20.00 Uhr, 14-tägig im Fidelishaus 07577/3265 oder 07577/3991  
Freundeskreis für Suchtkranke - Selbsthilfegruppe Gtg. - 14-tägig Do., 
19.00 Uhr im ev. Gemeindehaus Tel. 07124/931390  
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ - www.hilfetelefon.de, 08000 116 016  
AI-Anon Selbsthilfegruppe für Angehörige und erwachsene Kinder von 
Alkoholikern                                                 Tel. 07552/4466, Tel. 07577/289  
Hebammensprechstunde Landratsa. Sigmartingen Tel. 07571 102-4266  
Schwangerschaftsberatungsstelle von donum vitae 
Bahnhofstr. 3, 72488 Sigmaringen  Tel. 07571/7497-17 

Beratungsstellen
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Sozialstationen

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle EUTB Ravensburg-Sigmaringen: Sprechzeit jeden 2. Freitag im Monat im  
Rathaus Sigmaringen von 10-13 Uhr, vorherige Terminabsprache erbeten unter 07571 75 23 910 oder info@eutb-rv-sig.de 

Sozialstation St. Martin, Veringen-Gammertingen  
Kranken- und Altenpflege, Familienpflege, Dorfhelferin, Hauspflegehilfe - Ruf-
bereitschaft rund um die Uhr. Tel. 07574-9320833-0  
Tagespflege St. Martin, Veringen-Gammertingen Tel. 07574-934134 
Fax 07574-921356 - Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 Uhr - 16.30 Uhr  
Sozialstation des Deutschen Roten Kreuzes 
Kranken- und Altenpflege, Verhinderungspflege, Hausnotruf, Essen auf Rädern, 
Beratungen Tel. 0172/7267755 
Betreuungsgruppe für Demenz- und Alzheimer- 
erkrankte, Di. von 14.00 - 17.00 Uhr Tel. 07574/935851  
Sozialstation St. Martin, Engstingen Sa./So.  Tel. 07129/932770  
Sozialstation Haus Sonnenhalde Tel. 07129/9379-0  
AMEOS ambulante Pflege - Häusliche Pflege, Versorgung u. Beratung, Mahl-
zeitenservice „Essen auf Rädern“ Winterlingen Tel. 07434/9377444  
Pflegedienst Plus LUX - HELIOS - Tel. 07434/9365470 

SENOVA Sozialstation Sigmaringendorf  Tel. 07571/52520  
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